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Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten 
(Verkaufsstättenverordnung – VkVO M-V)

Vom 16. Februar 2017

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2130	-	10	-	9

Aufgrund	des	§	85	Absatz	1	und	3	sowie	des	§	84	Absatz	1	Nummer	1	der	Landesbauordnung	Mecklenburg-Vorpommern	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	15.	Oktober	2015	(GVOBl.	M-V	S.	344;	2016	S.	28),	die	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	
(GVOBI.	M-V	S.	590,	597)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Energie,	Infrastruktur	und	Digitalisierung:

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Anwendungsbereich

Die	Vorschriften	dieser	Verordnung	gelten	für	jede	Verkaufsstätte,	
deren	Verkaufsräume	und	Ladenstraßen	einschließlich	ihrer	Bau-
teile	eine	Fläche	von	insgesamt	mehr	als	2	000	m²	haben.

§ 2 
Begriffe

(1)	Verkaufsstätten	sind	Gebäude	oder	Gebäudeteile,	die

1.	 ganz	oder	teilweise	dem	Verkauf	von	Waren	dienen,

2.	 mindestens	einen	Verkaufsraum	haben	und

3.	 keine	Messebauten	sind.
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Zu	einer	Verkaufsstätte	gehören	alle	Räume,	die	unmittelbar	oder	
mittelbar,	insbesondere	durch	Aufzüge	oder	Ladenstraßen,	mitein-
ander	in	Verbindung	stehen;	als	Verbindung	gilt	nicht	die	Verbin-
dung	durch	Treppenräume	notwendiger	Treppen	sowie	durch	Lei-
tungen,	Schächte	und	Kanäle	haustechnischer	Anlagen.

(2)	Erdgeschossige	Verkaufsstätten	sind	Gebäude	mit	nicht	mehr	
als	einem	Geschoss,	dessen	Fußboden	an	keiner	Stelle	mehr	als		
1	 m	 unter	 der	 Geländeoberfläche	 liegt;	 dabei	 bleiben	 Treppen-
raumerweiterungen	 sowie	 Geschosse	 außer	 Betracht,	 die	 aus-
schließlich	der	Unterbringung	haustechnischer	Anlagen	und	Feu-
erungsanlagen	dienen.

(3)	Verkaufsräume	sind	Räume,	in	denen	Waren	zum	Verkauf	oder	
sonstige	Leistungen	angeboten	werden	oder	die	dem	Kundenver-
kehr	dienen,	ausgenommen	Treppenräume	notwendiger	Treppen,	
Treppenraumerweiterungen	sowie	Garagen.	Ladenstraßen	gelten	
nicht	als	Verkaufsräume.

(4)	Ladenstraßen	sind	überdachte	oder	überdeckte	Flächen,	an	
denen	Verkaufsräume	 liegen	 und	 die	 dem	 Kundenverkehr	 die-
nen.

(5)	 Treppenraumerweiterungen	 sind	 Räume,	 die	 Treppenräume	
mit	Ausgängen	ins	Freie	verbinden.

Zweiter Abschnitt 
Bauvorschriften

§ 3 
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen

Tragende	Wände,	Pfeiler	und	Stützen	müssen	feuerbeständig,	bei	
erdgeschossigen	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkleranlagen	mindes-
tens	feuerhemmend	sein.	Dies	gilt	nicht	für	erdgeschossige	Ver-
kaufsstätten	mit	Sprinkleranlagen.

§ 4 
Außenwände

Außenwände	müssen	bestehen	aus

1.	 nichtbrennbaren	Baustoffen,	 soweit	 sie	nicht	 feuerbeständig	
sind,	bei	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkleranlagen,

2.	 mindestens	schwerentflammbaren	Baustoffen,	soweit	sie	nicht	
feuerbeständig	sind,	bei	Verkaufsstätten	mit	Sprinkleranlagen,

3.	 mindestens	schwerentflammbaren	Baustoffen,	soweit	sie	nicht	
mindestens	feuerhemmend	sind,	bei	erdgeschossigen	Verkaufs-
stätten.

§ 5 
Trennwände

(1)	Trennwände	zwischen	einer	Verkaufsstätte	und	Räumen,	die	
nicht	zur	Verkaufsstätte	gehören,	müssen	feuerbeständig	sein	und	
dürfen	keine	Öffnungen	haben.	

(2)	In	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkleranlagen	sind	Lagerräume	mit	
einer	Fläche	von	mehr	als	jeweils	100	m²	sowie	Werkräume	mit	
erhöhter	Brandgefahr,	wie	Schreinereien,	Maler-	oder	Dekorati-
onswerkstätten,	 von	 anderen	 Räumen	 durch	 feuerbeständige	
Wände	zu	trennen.	Diese	Werk-	und	Lagerräume	müssen	durch	
feuerbeständige	Trennwände	so	unterteilt	werden,	dass	Abschnitte	
von	nicht	mehr	als	500	m²	entstehen.	Öffnungen	in	den	Trennwän-
den	 müssen	 mindestens	 feuerhemmende	 und	 selbstschließende	
Abschlüsse	haben.

§ 6 
Brandabschnitte

(1)	Verkaufsstätten	sind	durch	Brandwände	in	Brandabschnitte	zu	
unterteilen.	Die	Fläche	der	Brandabschnitte	darf	je	Geschoss	be-
tragen	in

1.	 erdgeschossigen	Verkaufsstätten	 mit	 Sprinkleranlagen	 nicht	
mehr	als	10	000	m²,

2.	 sonstigen	Verkaufsstätten	mit	Sprinkleranlagen	nicht	mehr	als	
5	000	m²,

3.	 erdgeschossigen	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkleranlagen	nicht	
mehr	als	3	000	m²,

4.	 sonstigen	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkleranlagen	nicht	mehr	als	
1	500	m²,	wenn	sich	die	Verkaufsstätten	über	nicht	mehr	als	drei	
Geschosse	 erstrecken	 und	 die	 Gesamtfläche	 aller	 Geschosse	
innerhalb	eines	Brandabschnitts	nicht	mehr	als	3	000	m²	be-
trägt.

(2)	Abweichend	von	Absatz	1	können	Verkaufsstätten	mit	Sprink-
leranlagen	auch	durch	Ladenstraßen	in	Brandabschnitte	unterteilt	
werden,	wenn

1.	 die	 Ladenstraßen	 bis	 zu	 ihrem	 oberen	 Abschluss	 in	 voller	
Höhe	zusammenhängend	mindestens	10	m	breit	sind;	in	die-
sen	 Ladenstraßen	 sind	 Einbauten	 oder	 Einrichtungen	 inner-
halb	dieser	Breite	unzulässig,	ausgenommen	sind	Fahrtreppen	
und	Aufzüge	sowie	Einrichtungen	der	technischen	Gebäude-
ausrüstung,	die	der	Ladenstraße	dienen;	§	13	Absatz	5	bleibt	
unberührt;

2.	 die	Ladenstraßen	Öffnungen	für	den	Wärmeabzug	oder	Wär-
meabzugsgeräte	an	der	obersten	Stelle	haben,	die	Öffnungen	
oder	Geräte	mindestens	1	m	breit	und	möglichst	durchlaufend	
und	mittig	angeordnet	sind,	wobei	§	16	Absatz	7	und	9	sinn-
gemäß	anzuwenden	ist;

3.	 das	Tragwerk	der	Dächer	der	Ladenstraßen	aus	nichtbrennba-
ren	 Baustoffen	 besteht	 und	 die	 Bedachung	 der	 Ladenstraße	
die	Anforderungen	nach		§	8	Absatz	2	Nummer	1	und	Absatz	3	
Nummer	1	erfüllt.

(3)	In	Verkaufsstätten	mit	Sprinkleranlagen	brauchen	Brandwän-
de	abweichend	von	Absatz	1	im	Kreuzungsbereich	mit	Ladenstra-
ßen	nicht	hergestellt	zu	werden,	wenn

1.	 die	 Ladenstraßen	 bis	 zu	 ihrem	 oberen	 Abschluss	 in	 voller	
Höhe	eine	zusammenhängende	Breite	über	eine	zusammen-
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hängende	Länge	von	jeweils	mindestens	10	m	beiderseits	der	
Brandwände	haben	und

2.	 die	 Anforderungen	 nach	 Absatz	 2	 Nummer	 1	 Halbsatz	 2,	
Nummer	2	und	3	in	diesem	Bereich	erfüllt	sind.

(4)	Öffnungen	in	den	Brandwänden	nach	Absatz	1	sind	zulässig,	
wenn	sie	feuerbeständige,	dicht-	und	selbstschließende	Abschlüs-
se	haben.	Die	Abschlüsse	müssen	Feststellanlagen	haben,	die	bei	
Raucheinwirkung	ein	selbsttätiges	Schließen	bewirken.

(5)	Brandwände	sind	mindestens	30	cm	über	Dach	zu	führen	oder	
in	Höhe	der	Dachhaut	mit	einer	beiderseits	50	cm	auskragenden	
feuerbeständigen	 Platte	 aus	 nichtbrennbaren	 Baustoffen	 abzu-
schließen;	darüber	dürfen	brennbare	Teile	des	Dachs	nicht	hinweg	
geführt	werden.

(6)	§	30	Absatz	2	Nummer	1	Landesbauordnung	Mecklenburg-
Vorpommern	bleibt	unberührt.

§ 7 
Decken

(1)	Decken	müssen	feuerbeständig	sein	und	aus	nichtbrennbaren	
Baustoffen	bestehen.	Decken	über	Geschossen,	deren	Fußboden	
an	keiner	Stelle	mehr	als	1	m	unter	der	Geländeoberfläche	liegt,	
brauchen	nur

1.	 feuerhemmend	zu	sein	und	aus	nichtbrennbaren	Baustoffen	zu	
bestehen	in	erdgeschossigen	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkler-
anlagen,

2.	 aus	nichtbrennbaren	Baustoffen	zu	bestehen	in	erdgeschossi-
gen	Verkaufsstätten	mit	Sprinkleranlagen.

Für	die	Beurteilung	der	Feuerwiderstandsfähigkeit	bleiben	abge-
hängte	Unterdecken	außer	Betracht.

(2)	Unterdecken	einschließlich	ihrer	Aufhängungen	müssen	in	Ver-
kaufsräumen,	 Treppenräumen,	 Treppenraumerweiterungen,	 not-
wendigen	Fluren	und	 in	Ladenstraßen	aus	nichtbrennbaren	Bau-
stoffen	bestehen.	In	Verkaufsräumen	mit	Sprinkleranlagen	dürfen	
Unterdecken	aus	brennbaren	Baustoffen	bestehen,	wenn	auch	der	
Deckenhohlraum	durch	die	Sprinkleranlagen	geschützt	ist.

(3)	In	Decken	sind	Öffnungen	unzulässig.	Dies	gilt	nicht	für	Öff-
nungen	zwischen	Verkaufsräumen,	zwischen	Verkaufsräumen	und	
Ladenstraßen	sowie	zwischen	Ladenstraßen

1.	 in	Verkaufsstätten	mit	Sprinkleranlagen,

2.	 in	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkleranlagen,	soweit	die	Öffnun-
gen	für	nicht	notwendige	Treppen	erforderlich	sind.

§ 8 
Dächer

(1)	 Das	Tragwerk	 von	 Dächern,	 die	 den	 oberen	Abschluss	 von	
Räumen	der	Verkaufsstätten	bilden	oder	die	von	diesen	Räumen	
nicht	durch	feuerbeständige	Bauteile	getrennt	sind,	muss	

1.	 aus	 nichtbrennbaren	 Baustoffen	 bestehen	 in	Verkaufsstätten	
mit	Sprinkleranlagen,	ausgenommen	in	erdgeschossigen	Ver-
kaufsstätten,

2.	 mindestens	feuerhemmend	sein	in	erdgeschossigen	Verkaufs-
stätten	ohne	Sprinkleranlagen,

3.	 feuerbeständig	sein	in	sonstigen	Verkaufsstätten	ohne	Sprink-
leranlagen.

(2)	Bedachungen	müssen

1.	 gegen	Flugfeuer	und	strahlende	Wärme	widerstandsfähig	sein	
und

2.	 bei	Dächern,	die	den	oberen	Abschluss	von	Räumen	der	Ver-
kaufsstätten	bilden	oder	die	von	diesen	Räumen	nicht	durch	
feuerbeständige	Bauteile	getrennt	 sind,	 aus	nichtbrennbaren	
Baustoffen	 bestehen	 mit	 Ausnahme	 der	 Dachhaut	 und	 der	
Dampfsperre.

(3)	Lichtdurchlässige	Bedachungen	über	Verkaufsräumen	und	La-
denstraßen	dürfen	abweichend	von	Absatz	2	Nummer	1

1.	 schwer	entflammbar	sein	bei	Verkaufsstätten	mit	Sprinkleran-
lagen,

2.	 nicht	 brennbar	 sein	 bei	Verkaufsstätten	 ohne	 Sprinkleranla-
gen.

Sie	dürfen	im	Brandfall	nicht	brennend	abtropfen.

§ 9 
Bekleidungen, Dämmstoffe

(1)	Außenwandbekleidungen	einschließlich	der	Dämmstoffe	und	
Unterkonstruktionen	müssen	bestehen	aus

1.	 mindestens	 schwerentflammbaren	 Baustoffen	 bei	 Verkaufs-
stätten	 mit	 Sprinkleranlagen	 und	 bei	 erdgeschossigen	 Ver-
kaufsstätten,

2.	 nichtbrennbaren	 Baustoffen	 bei	 sonstigen	 Verkaufsstätten	
ohne	Sprinkleranlagen.

(2)	Deckenbekleidungen	einschließlich	der	Dämmstoffe	und	Un-
terkonstruktionen	müssen	aus	nichtbrennbaren	Baustoffen	beste-
hen.

(3)	Wandbekleidungen	einschließlich	der	Dämmstoffe	und	Unter-
konstruktionen	müssen	in	Treppenräumen,	Treppenraumerweite-
rungen,	notwendigen	Fluren	und	in	Ladenstraßen	aus	nichtbrenn-
baren	Baustoffen	bestehen.

§ 10 
Rettungswege in Verkaufsstätten

(1)	Für	jeden	Verkaufsraum,	Aufenthaltsraum	und	für	jede	Laden-
straße	müssen	in	demselben	Geschoss	mindestens	zwei	voneinan-
der	unabhängige	Rettungswege	zu	Ausgängen	ins	Freie	oder	zu	
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Treppenräumen	 notwendiger	 Treppen	 vorhanden	 sein.	 Anstelle	
eines	dieser	Rettungswege	darf	ein	Rettungsweg	über	Außentrep-
pen	ohne	Treppenräume,	Rettungsbalkone,	Terrassen	und	begeh-
bare	 Dächer	 auf	 das	 Grundstück	 führen,	 wenn	 hinsichtlich	 des	
Brandschutzes	keine	Bedenken	bestehen;	dieser	Rettungsweg	gilt	
als	Ausgang	ins	Freie.

(2)	Von	jeder	Stelle

1.	 eines	Verkaufsraums	in	höchstens	25	m	Entfernung,

2.	 eines	 sonstigen	Raums	oder	einer	Ladenstraße	 in	höchstens		
35	m	Entfernung

muss	 mindestens	 ein	Ausgang	 ins	 Freie	 oder	 ein	 Treppenraum	
notwendiger	Treppen	erreichbar	sein	(erster	Rettungsweg).

(3)	Der	erste	Rettungsweg	darf,	soweit	er	über	eine	Ladenstraße	
führt,	auf	der	Ladenstraße	eine	zusätzliche	Länge	von	höchstens	
35	m	haben,	wenn

1.	 der	nach	Absatz	1	erforderliche	zweite	Rettungsweg	für	Ver-
kaufsräume	nicht	über	diese	Ladenstraße	führt	oder

2.	 der	Verkaufsraum	eine	Fläche	von	insgesamt	nicht	mehr	als	
100	m²	und	eine	Raumtiefe	von	höchstens	10	m	hat,	großflä-
chige	 Sichtbeziehungen	 zur	 Ladenstraße	 bestehen	 und	 die	
Ladenstraße	 in	 diesem	 Bereich	 über	 zwei	 entgegengesetzte	
Fluchtrichtungen	ins	Freie	verfügt.

(4)	In	Verkaufsstätten	mit	Sprinkleranlagen	oder	in	erdgeschossi-
gen	Verkaufsstätten	darf	der	Rettungsweg	nach	den	Absätzen	2	
und	3	innerhalb	von	Brandabschnitten	eine	zusätzliche	Länge	von	
höchstens	35	m	haben,	soweit	er	über	einen	notwendigen	Flur	für	
Kunden	mit	einem	unmittelbaren	Ausgang	ins	Freie	oder	in	einen	
Treppenraum	notwendiger	Treppen	führt.

(5)	Von	jeder	Stelle	eines	Verkaufsraums	müssen	ein	Hauptgang	
oder	eine	Ladenstraße	in	höchstens	10	m	Entfernung	erreichbar	
sein.

(6)	In	Rettungswegen	ist	nur	eine	Folge	von	mindestens	drei	Stu-
fen	zulässig.	Die	Stufen	müssen	eine	Stufenbeleuchtung	haben.

(7)	An	Kreuzungen	der	Ladenstraßen	und	der	Hauptgänge	sowie	
an	Türen	im	Zuge	von	Rettungswegen	ist	deutlich	und	dauerhaft	
auf	die	Ausgänge	durch	Sicherheitszeichen	hinzuweisen.	Die	Si-
cherheitszeichen	müssen	beleuchtet	sein.

(8)	Die	Entfernungen	nach	den	Absätzen	2	bis	5	sind	in	der	Luft-
linie,	jedoch	nicht	durch	Bauteile	zu	messen.	Die	Länge	der	Lauf-
linie	darf	in	Verkaufsräumen	35	m	nicht	überschreiten.

§ 11 
Treppen

(1)	Notwendige	Treppen	müssen	feuerbeständig	sein,	aus	nicht-
brennbaren	Baustoffen	bestehen	und	an	den	Unterseiten	geschlos-
sen	sein.	Dies	gilt	nicht	für	notwendige	Treppen	nach	§	10	Ab-
satz	 1	 Satz	 2,	 wenn	 wegen	 des	 Brandschutzes	 Bedenken	 nicht	
be		stehen.

(2)	Notwendige	Treppen	für	Kunden	müssen	mindestens	2	m	breit	
sein	und	dürfen	eine	Breite	von	2,50	m	nicht	überschreiten.	Für	
notwendige	Treppen	für	Kunden	genügt	eine	Breite	von	mindes-
tens	1,25	m,	wenn	die	Treppen	für	Verkaufsräume	bestimmt	sind,	
deren	Fläche	insgesamt	nicht	mehr	als	500	m²	beträgt.

(3)	Notwendige	Treppen	brauchen	nicht	 in	Treppenräumen	not-
wendiger	Treppen	zu	liegen	und	die	Anforderungen	nach	Absatz	1	
Satz	1	nicht	zu	erfüllen	in	Verkaufsräumen,	die

1.	 eine	Fläche	von	nicht	mehr	als	100	m²	haben	oder

2.	 eine	Fläche	von	mehr	als	100	m²,	aber	nicht	mehr	als	500	m²	
haben,	wenn	diese	Treppen	im	Zuge	nur	eines	der	zwei	erfor-
derlichen	Rettungswege	liegen.

Notwendige	Treppen	mit	gewendelten	Läufen	sind	 in	Verkaufs-
räumen	unzulässig.	Dies	gilt	nicht	für	notwendige	Treppen	nach	
Satz	1.

(4)	Treppen	für	Kunden	müssen	auf	beiden	Seiten	Handläufe	ohne	
freie	Enden	haben.	Die	Handläufe	müssen	fest	und	griffsicher	sein	
und	sind	über	Treppenabsätze	fortzuführen.

§ 12 
Treppenräume,  

Treppenraumerweiterungen

(1)	Die	Wände	von	Treppenräumen	notwendiger	Treppen	müssen	
in	 der	 Bauart	 von	 Brandwänden	 hergestellt	 sein.	 Bodenbeläge	
müssen	in	Treppenräumen	notwendiger	Treppen	aus	nichtbrenn-
baren	Baustoffen	bestehen.

(2)	Treppenraumerweiterungen	müssen

1.	 die	Anforderungen	an	Treppenräume	erfüllen,

2.	 feuerbeständige	Decken	aus	nichtbrennbaren	Baustoffen	ha-
ben	und

3.	 mindestens	 so	breit	 sein	wie	die	 notwendigen	Treppen,	mit	
denen	sie	in	Verbindung	stehen.

Sie	dürfen	nicht	länger	als	35	m	sein	und	keine	Öffnungen	zu	an-
deren	Räumen	haben.

§ 13 
Ladenstraßen, Flure, Hauptgänge

(1)	Ladenstraßen	müssen	mindestens	5	m	breit	sein.

(2)	Wände	und	Decken	notwendiger	Flure	für	Kunden	müssen

1.	 feuerbeständig	sein	und	aus	nichtbrennbaren	Baustoffen	be-
stehen	in	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkleranlagen,

2.	 mindestens	feuerhemmend	sein	und	in	den	wesentlichen	Tei-
len	aus	nichtbrennbaren	Baustoffen	bestehen	in	Verkaufsstät-
ten	mit	Sprinkleranlagen.
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Bodenbeläge	in	notwendigen	Fluren	für	Kunden	müssen	mindes-
tens	schwerentflammbar	sein.

(3)	Notwendige	Flure	für	Kunden	müssen	mindestens	2	m	breit	
sein.	 Für	 notwendige	 Flure	 für	 Kunden	 genügt	 eine	 Breite	 von	
1,50	m,	wenn	die	Flure	für	Verkaufsräume	bestimmt	sind,	deren	
Fläche	insgesamt	nicht	mehr	als	500	m²	beträgt.

(4)	Hauptgänge	müssen	mindestens	2	m	breit	sein.	Sie	müssen	auf	
möglichst	kurzem	Weg	zu	Ausgängen	ins	Freie,	zu	Treppenräu-
men	 notwendiger	 Treppen,	 zu	 notwendigen	 Fluren	 für	 Kunden	
oder	 zu	 Ladenstraßen	 führen.	 Verkaufsstände	 an	 Hauptgängen	
müssen	unverrückbar	sein.

(5)	Ladenstraßen,	notwendige	Flure	für	Kunden	und	Hauptgänge	
dürfen	innerhalb	der	nach	den	Absätzen	1,	3	und	4	erforderlichen	
Breiten	nicht	durch	Einbauten	oder	Einrichtungen	eingeengt	sein.

§ 14 
Ausgänge

(1)	 Jeder	Verkaufsraum,	Aufenthaltsraum	 und	 jede	 Ladenstraße	
müssen	mindestens	zwei	Ausgänge	haben,	die	ins	Freie	oder	zu	
Treppenräumen	notwendiger	Treppen	führen.	Für	Verkaufs-	und	
Aufenthaltsräume,	 die	 eine	 Fläche	 von	 nicht	 mehr	 als	 100	 m²	
haben,	genügt	ein	Ausgang.

(2)	Ausgänge	aus	Verkaufsräumen	müssen	mindestens	2	m	breit	
sein;	für	Ausgänge	aus	Verkaufsräumen,	die	eine	Fläche	von	nicht	
mehr	als	500	m²	haben,	genügt	eine	Breite	von	1	m.	Ein	Ausgang,	
der	in	einen	Flur	führt,	darf	nicht	breiter	sein	als	der	Flur.

(3)	 Die	Ausgänge	 aus	 einem	 Geschoss	 einer	Verkaufsstätte	 ins	
Freie	 oder	 in	 Treppenräume	 notwendiger	 Treppen	 müssen	 eine	
Breite	von	mindestens	30	cm	je	100	m²

1.	 der	Flächen	der	Verkaufsräume	und

2.	 der	Hälfte	der	Flächen	der	Ladenstraßen,	mindestens	jedoch	
der	Flächen	der	Ladenstraßen	bezogen	auf	die	Mindestbreite	
nach	§	13	Absatz	1

haben.	Ausgänge	aus	den	Geschossen	einer	Verkaufsstätte	müssen	
mindestens	2	m	breit	sein.	Ein	Ausgang,	der	in	einen	Treppenraum	
führt,	darf	nicht	breiter	sein	als	die	notwendige	Treppe.

(4)	Ausgänge	aus	Treppenräumen	notwendiger	Treppen	ins	Freie	
oder	 in	Treppenraumerweiterungen	 müssen	 mindestens	 so	 breit	
sein	wie	die	notwendigen	Treppen.

§ 15 
Türen im Verlauf von Rettungswegen

(1)	In	Verkaufsstätten	ohne	Sprinkleranlagen	müssen	Türen	von	
Treppenräumen	notwendiger	Treppen	und	von	notwendigen	Flu-
ren	für	Kunden	mindestens	feuerhemmend,	rauchdicht	und	selbst-
schließend	sein,	ausgenommen	Türen,	die	ins	Freie	führen.

(2)	 In	Verkaufsstätten	 mit	 Sprinkleranlagen	 müssen	 Türen	 von	
Treppenräumen	notwendiger	Treppen	und	von	notwendigen	Flu-

ren	für	Kunden	rauchdicht	und	selbstschließend	sein,	ausgenom-
men	Türen,	die	ins	Freie	führen.

(3)	Türen	nach	den	Absätzen	1	und	2	sowie	Türen,	die	ins	Freie	
führen,	 dürfen	 nur	 in	 Fluchtrichtung	 aufschlagen	 und	 keine	
Schwellen	haben.	Sie	müssen	während	der	Betriebszeit	von	innen	
leicht	in	voller	Breite	zu	öffnen	sein.	Elektrische	Verriegelungen	
von	Türen	in	Rettungswegen	sind	nur	zulässig,	wenn	die	Türen	im	
Gefahrenfall	jederzeit	geöffnet	werden	können.

(4)	Türen,	die	selbstschließend	sein	müssen,	dürfen	offengehalten	
werden,	 wenn	 sie	 Feststellanlagen	 haben,	 die	 bei	 Raucheinwir-
kung	ein	selbsttätiges	Schließen	der	Türen	bewirken;	sie	müssen	
auch	von	Hand	geschlossen	werden	können.

(5)	Drehtüren	und	Schiebetüren	sind	in	Rettungswegen	unzuläs-
sig;	dies	gilt	nicht	für	automatische	Dreh-	und	Schiebetüren,	die	
die	Rettungswege	im	Gefahrenfall	nicht	beeinträchtigen.	Pendel-
türen	müssen	in	Rettungswegen	Schließvorrichtungen	haben,	die	
ein	Durchpendeln	der	Türen	verhindern.

(6)	Rollläden,	Scherengitter	oder	ähnliche	Abschlüsse	von	Türöff-
nungen,	Toröffnungen	oder	Durchfahrten	im	Zug	von	Rettungs-
wegen	müssen	so	beschaffen	sein,	dass	sie	von	Unbefugten	nicht	
geschlossen	werden	können.

§ 16 
Rauchableitung

(1)	In	Verkaufsstätten	müssen	Verkaufsräume	und	sonstige	Auf-
enthaltsräume	mit	jeweils	mehr	als	50	m²	Grundfläche,	Lagerräu-
me	mit	mehr	als	200	m²	Grundfläche,	Ladenstraßen	sowie	not-
wendige	Treppenräume	zur	Unterstützung	der	Brandbekämpfung	
entraucht	werden	können.

(2)	Die	Anforderung	des	Absatzes	1	ist	insbesondere	erfüllt	bei

1.	 Verkaufsräumen	und	sonstigen	Aufenthaltsräumen	bis	200	m²	
Grundfläche,	wenn	diese	Räume	Fenster	nach	§	47	Absatz	2	
Landesbauordnung	Mecklenburg-Vorpommern	haben,

2.	 Verkaufsräumen,	sonstigen	Aufenthaltsräumen	und	Lagerräu-
men	 mit	 nicht	 mehr	 als	 1	 000	 m²	 Grundfläche,	 wenn	 diese	
Räume	entweder	an	der	obersten	Stelle	Öffnungen	zur	Rauch-
ableitung	mit	einem	freien	Querschnitt	von	insgesamt	1	Pro-
zent	der	Grundfläche	oder	im	oberen	Drittel	der	Außenwände	
angeordnete	Öffnungen,	Türen	oder	Fenster	mit	einem	freien	
Querschnitt	von	insgesamt	2	Prozent	der	Grundfläche	haben	
und	 Zuluftflächen	 in	 insgesamt	 gleicher	 Größe,	 jedoch	 mit	
nicht	mehr	als	12	m²	freiem	Querschnitt,	vorhanden	sind,	die	
im	unteren	Raumdrittel	angeordnet	werden	sollen,

3.	 Verkaufsräumen,	sonstigen	Aufenthaltsräumen	und	Lagerräu-
men	mit	mehr	als	1	000	m²	Grundfläche,	wenn	diese	Räume	
Rauchabzugsanlagen	haben,	bei	denen	je	höchstens	400	m²	der	
Grundfläche	mindestens	ein	Rauchabzugsgerät	mit	mindestens	
1,5	m²	aerodynamisch	wirksamer	Fläche	im	oberen	Raumdrit-
tel	angeordnet	wird,	je	höchstens	1	600	m²	Grundfläche	min-
destens	eine	Auslösegruppe	für	die	Rauchabzugsgeräte	gebil-
det	wird	und	Zuluftflächen	im	unteren	Raumdrittel	von	insge-
samt	mindestens	12	m²	freiem	Querschnitt	vorhanden	sind,
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4.	 Ladenstraßen	mit	nur	auf	einer	Ebene	liegenden	Verkehrsflä-
chen,	wenn	diese	Ladenstraßen	Rauchabzugsanlagen	haben,	
bei	denen	je	höchstens	20	m	Länge	der	Ladenstraße	mindes-
tens	ein	Rauchabzugsgerät	mit	mindestens	1,5	m²	aerodyna-
misch	 wirksamer	 Fläche	 im	 oberen	 Raumdrittel	 angeordnet	
wird,	je	80	m	Länge	der	Ladenstraße	mindestens	eine	Auslö-
segruppe	für	die	Rauchabzugsgeräte	gebildet	wird	und	Zuluft-
flächen	 im	 unteren	 Raumdrittel	 von	 insgesamt	 mindestens		
12	m²	freiem	Querschnitt	vorhanden	sind;	bei	sonstigen	La-
denstraßen,	wenn	die	Ladenstraßen	Rauchabzugsanlagen	ha	-
ben,	bei	denen	die	Größe	und	Anordnung	der	Rauchabzugsge-
räte	 und	 der	 notwendigen	 Zuluftflächen	 hinsichtlich	 des	
Schutzziels	des	Absatzes	1	ausreichend	bemessen	sind.

(3)	Die	Anforderung	des	Absatzes	1	ist	insbesondere	auch	erfüllt,	
wenn	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	1	bis	3	und	4	Halb-
satz	1	maschinelle	Rauchabzugsanlagen	vorhanden	sind,	bei	denen	
je	höchstens	400	m²	der	Grundfläche	der	Räume	mindestens	ein	
Rauchabzugsgerät	oder	eine	Absaugstelle	mit	einem	Luftvolumen-
strom	von	10	000	m³/h	im	oberen	Raumdrittel	angeordnet	wird.	Bei	
Räumen	mit	mehr	als	1	600	m²	Grundfläche	genügt

1.	 zu	dem	Luftvolumenstrom	von	40	000	m³/h	für	die	Grundfläche	
von	1	600	m²	ein	zusätzlicher	Luftvolumenstrom	von	5	000	m³/h	
je	angefangene	weitere	400	m²	Grundfläche;	der	sich	ergebende	
Gesamtvolumenstrom	 je	 Raum	 ist	 gleichmäßig	 auf	 die	 nach	
Satz	1	anzuordnenden	Absaugstellen	oder	Rauchabzugsgeräte	
zu	verteilen,

2.	 ein	Luftvolumenstrom	von	mindestens	40	000	m³/h	je	Raum,	
wenn	sichergestellt	ist,	dass	dieser	Luftvolumenstrom	im	Be-
reich	 der	 Brandstelle	 auf	 einer	 Grundfläche	 von	 höchstens		
1	600	m²	von	den	nach	Satz	1	anzuordnenden	Absaugstellen	
oder	Rauchabzugsgeräten	gleichmäßig	gefördert	werden	kann.

Die	 Zuluftflächen	 müssen	 im	 unteren	 Raumdrittel	 in	 solcher	
Größe	und	so	angeordnet	werden,	dass	eine	maximale	Strömungs-
geschwindigkeit	von	3	m/s	nicht	überschritten	wird.	Anstelle	der	
Rauchabzugsanlagen	 für	 sonstige	 Ladenstraßen	 nach	 Absatz	 2	
Nummer	4	Halbsatz	2	können	maschinelle	Rauchabzugsanlagen	
verwendet	werden,	wenn	sie	bezüglich	des	Schutzziels	nach	Ab-
satz	1	ausreichend	bemessen	sind.

(4)	Die	Anforderung	des	Absatzes	1	ist	auch	erfüllt	bei	Räumen	
nach	Absatz	2	Nummer	1	bis	3	in	Verkaufsstätten	mit	Sprinkleran-
lagen,	wenn	in	diesen	Räumen	vorhandene	Lüftungsanlagen	auto-
matisch	 bei	Auslösen	 der	 Brandmeldeanlage	 oder,	 soweit	 §	 20	
Absatz	2	Nummer	2	Halbsatz	2	Anwendung	findet,	der	Sprinkler-
anlage	so	betrieben	werden,	dass	sie	nur	entlüften	und	die	ermit-
telten	Luftvolumenströme	nach	Absatz	3	Satz	1	und	Satz	2	Num-
mer	1	einschließlich	Zuluft	erreicht	werden,	soweit	es	die	Zweck-
bestimmung	der	Absperrvorrichtungen	gegen	Brandübertragung	
zulässt;	in	Leitungen	zum	Zweck	der	Entlüftung	dürfen	Absperr-
vorrichtungen	nur	thermische	Auslöser	haben.	

(5)	Die	Anforderung	des	Absatzes	1	ist	erfüllt	bei

1.	 notwendigen	Treppenräumen	 mit	 Fenstern	 gemäß	 §	 35	Ab-
satz	 8	 Satz	 2	 Nummer	 1	 Landesbauordnung	 Mecklenburg-
Vorpommern,	wenn	diese	Treppenräume	an	der	obersten	Stel-
le	eine	Öffnung	zur	Rauchableitung	mit	einem	freien	Quer-
schnitt	von	mindestens	1,0	m²	haben,	und

2.	 notwendigen	 Treppenräumen	 gemäß	 §	 35	 Absatz	 8	 Satz	 2	
Nummer	 2	 Landesbauordnung	 Mecklenburg-Vorpommern,	
wenn	diese	Treppenräume	Rauchabzugsgeräte	mit	insgesamt	
mindestens	1,0	m²	aerodynamisch	wirksamer	Fläche	haben,	
die	 im	 oder	 unmittelbar	 unter	 dem	 oberen	Treppenraumab-
schluss	angeordnet	werden.

(6)	Anstelle	 von	 Öffnungen	 zur	 Rauchableitung	 nach	Absatz	 2	
Nummer	2	und	Absatz	5	Nummer	1	sowie	Rauchabzugsgeräten	
nach	Absatz	5	Nummer	2	 ist	die	Rauchableitung	über	Schächte	
mit	 strömungstechnisch	 äquivalenten	 Querschnitten	 zulässig,	
wenn	die	Wände	der	Schächte	raumabschließend	und	so	feuerwi-
derstandsfähig	wie	die	durchdrungenen	Bauteile,	mindestens	je-
doch	feuerhemmend	sowie	aus	nichtbrennbaren	Baustoffen	sind.

(7)	Türen	oder	Fenster	nach	Absatz	2	Nummer	2,	mit	Abschlüssen	
versehene	 Öffnungen	 zur	 Rauchableitung	 nach	Absatz	 2	 Num-
mer	2	und	Absatz	5	Nummer	1	und	Rauchabzugsgeräte	nach	Ab-
satz	5	Nummer	2	müssen	Vorrichtungen	zum	Öffnen	haben,	die	
von	 jederzeit	 zugänglichen	Stellen	aus	 leicht	von	Hand	bedient	
werden	können;	sie	können	auch	an	einer	jederzeit	zugänglichen	
Stelle	zusammengeführt	werden.	In	notwendigen	Treppenräumen	
müssen	die	Vorrichtungen	von	jedem	Geschoss	aus	bedient	wer-
den	können.	Geschlossene	Öffnungen,	die	als	Zuluftflächen	die-
nen,	müssen	leicht	geöffnet	werden	können.

(8)	Rauchabzugsanlagen	müssen	 automatisch	 auslösen	und	von	
Hand	 von	 einer	 jederzeit	 zugänglichen	 Stelle	 ausgelöst	 werden	
können.

(9)	 Manuelle	 Bedienungs-	 und	Auslösestellen	 nach	 den	Absät-
zen	7	und	8	sind	mit	einem	Hinweisschild	mit	der	Bezeichnung	
„RAUCHABZUG“	und	der	Angabe	des	jeweiligen	Raums	zu	ver-
sehen.	An	den	Stellen	müssen	die	Betriebsstellung	der	jeweiligen	
Anlage	sowie	der	Fenster,	Türen,	Abschlüsse	und	Rauchabzugs-
geräte	erkennbar	sein.

(10)	Maschinelle	Rauchabzugsanlagen	sind	für	eine	Betriebszeit	
von	30	Minuten	bei	einer	Rauchgastemperatur	von	600°C	auszu-
legen.	 Die	 Auslegung	 kann	 mit	 einer	 Rauchgastemperatur	 von	
300°C	erfolgen,	wenn	der	Luftvolumenstrom	des	Raums	mindes-
tens	40	000	m³/h	beträgt.	Die	Zuluftzuführung	muss	durch	auto-
matische	Ansteuerung	und	spätestens	gleichzeitig	mit	Inbetrieb-
nahme	der	Anlage	erfolgen.	Maschinelle	Lüftungsanlagen	können	
als	maschinelle	Rauchabzugsanlagen	betrieben	werden,	wenn	sie	
die	an	diese	gestellten	Anforderungen	erfüllen.

§ 17 
Beheizung

Feuerstätten	dürfen	in	Verkaufsräumen,	Ladenstraßen,	Lagerräu-
men	und	Werkräumen	zur	Beheizung	nicht	aufgestellt	werden.

§ 18 
Sicherheitsbeleuchtung

(1)	In	Verkaufsstätten	muss	eine	Sicherheitsbeleuchtung	vorhanden	
sein,	die	so	beschaffen	ist,	dass	sich	Kunden	und	Betriebsangehöri-
ge	auch	bei	vollständigem	Versagen	der	allgemeinen	Beleuchtung	
bis	zu	öffentlichen	Verkehrsflächen	hin	gut	zurechtfinden	können.
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(2)	Eine	Sicherheitsbeleuchtung	muss	vorhanden	sein

1.	 in	 notwendigen	 Treppenräumen,	 in	 Räumen	 zwischen	 not-
wendigen	 Treppenräumen	 und	Ausgängen	 ins	 Freie	 und	 in	
notwendigen	Fluren,

2.	 in	 Verkaufsräumen	 und	 allen	 übrigen	 Räumen	 für	 Kunden	
sowie	Toilettenräumen	mit	mehr	als	50	m²	Grundfläche,

3.	 in	Räumen	für	Beschäftigte	mit	mehr	als	20	m²	Grundfläche,	
ausgenommen	Büroräume,

4.	 in	elektrischen	Betriebsräumen	und	Räumen	für	haustechni-
sche	Anlagen,

5.	 für	Sicherheitszeichen	von	Ausgängen	und	Rettungswegen,

6.	 für	Stufenbeleuchtungen.

§ 19 
Blitzschutzanlagen

Gebäude	mit	Verkaufsstätten	müssen	Blitzschutzanlagen	haben.

§ 20 
Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen,  

Alarmierungseinrichtungen, Brandfallsteuerung  
der Aufzüge, Funkkommunikation

(1)	Verkaufsstätten	müssen	Sprinkleranlagen	haben.	Dies	gilt	nicht	
für

1.	 erdgeschossige	Verkaufsstätten	nach	§	6	Absatz	1	Nummer	3,

2.	 sonstige	Verkaufsstätten	nach	§	6	Absatz	1	Nummer	4.

Geschosse	 einer	Verkaufsstätte	 nach	 Satz	 2	 Nummer	 2	 müssen	
Sprinkleranlagen	haben,	wenn	sie	mit	ihrem	Fußboden	im	Mittel	
mehr	als	3	m	unter	der	Geländeoberfläche	liegen	und	Verkaufsräu-
me	mit	einer	Fläche	von	mehr	als	500	m²	haben.

(2)	In	Verkaufsstätten	müssen	vorhanden	sein:

1.	 geeignete	 Feuerlöscher	 und	 Wandhydranten	 für	 die	 Feuer-
wehr	 (Typ	F)	 in	ausreichender	Zahl,	gut	 sichtbar	und	 leicht	
zugänglich;	im	Einvernehmen	mit	der	Brandschutzdienststel-
le	 kann	 auf	Wandhydranten	verzichtet	 oder	 können	 anstelle	
von	Wandhydranten	trockene	Löschwasserleitungen	zugelas-
sen	werden;

2.	 Brandmeldeanlagen	 mit	 automatischen	 und	 nichtautomati-
schen	Brandmeldern;	auf	automatische	Brandmelder	kann	in	
Verkaufsräumen	verzichtet	werden,	wenn	in	diesen	Räumen	
während	der	Betriebszeit	ständig	entsprechend	eingewiesene	
Betriebsangehörige	in	ausreichender	Anzahl	anwesend	sind;	
die	 Brandmeldungen	 müssen	 von	 der	 Brandmelderzentrale	
unmittelbar	 und	 automatisch	 zur	 Leitstelle	 der	 Feuerwehr	
weitergeleitet	werden,	automatische	Brandmeldeanlagen	müs-
	sen	durch	 technische	Maßnahmen	gegen	Falschalarme	gesi-
chert	sein	und

3.	 Alarmierungseinrichtungen,	durch	die	alle	Betriebsangehöri-
gen	alarmiert	und	Anweisungen	an	sie	und	an	die	Kunden	ge-
geben	werden	können.

(3)	 In	Verkaufsstätten	müssen	die	Aufzüge	mit	 einer	Brandfall-
steuerung	ausgestattet	sein,	die	durch	die	Brandmeldeanlage	aus-
gelöst	wird.	Die	Brandfallsteuerung	muss	sicherstellen,	dass	die	
Aufzüge	ein	Geschoss	mit	Ausgängen	ins	Freie	oder	das	diesem	
nächstgelegene,	nicht	von	der	Brandmeldung	betroffene	Geschoss	
unmittelbar	anfahren	und	dort	mit	geöffneten	Türen	außer	Betrieb	
gehen.

(4)	 Wird	 die	 Funkkommunikation	 der	 Einsatzkräfte	 der	 Feuer-
wehr	innerhalb	der	Verkaufsstätte	gestört,	so	ist	die	Verkaufsstätte	
mit	 technischen	 Anlagen	 zur	 Unterstützung	 des	 Funkverkehrs	
auszustatten.

§ 21 
Sicherheitsstromversorgungsanlagen

Verkaufsstätten	müssen	eine	Sicherheitsstromversorgungsanlage	
haben,	die	bei	Ausfall	der	allgemeinen	Stromversorgung	den	Be-
trieb	der	sicherheitstechnischen	Anlagen	und	Einrichtungen	über-
nimmt,	insbesondere	der

1.	 Sicherheitsbeleuchtung,

2.	 Beleuchtung	der	Stufen	und	Hinweise	auf	Ausgänge,

3.	 Sprinkleranlagen,

4.	 Rauchabzugsanlagen,

5.	 Schließeinrichtungen	 für	 Feuerschutzabschlüsse	 (zum	 Bei-
spiel	Rolltore),

6.	 Brandmeldeanlagen,

7.	 Alarmierungseinrichtungen.

§ 22 
Lage der Verkaufsräume

Verkaufsräume,	ausgenommen	Gaststätten,	dürfen	mit	ihrem	Fuß-
boden	 nicht	 mehr	 als	 22	 m	 über	 der	 Geländeoberfläche	 liegen.	
Verkaufsräume	dürfen	mit	ihrem	Fußboden	im	Mittel	nicht	mehr	
als	5	m	unter	der	Geländeoberfläche	liegen.

§ 23 
Räume für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung

Verkaufsstätten	müssen	für	Abfälle	besondere	Räume	haben,	die	
mindestens	den	Abfall	von	zwei	Tagen	aufnehmen	können.	Die	
Räume	müssen	feuerbeständige	Wände	und	Decken	sowie	min-
destens	feuerhemmende	und	selbstschließende	Türen	haben.
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Dritter Abschnitt 
Betriebsvorschriften

§ 24 
Gefahrenverhütung

(1)	Das	Rauchen	und	das	Verwenden	von	offenem	Feuer	sind	in	
Verkaufsräumen	und	Ladenstraßen	verboten.	Dies	gilt	 nicht	 für	
Bereiche,	 in	denen	Getränke	oder	Speisen	verabreicht	oder	Be-
sprechungen	abgehalten	werden.	Auf	das	Verbot	ist	dauerhaft	und	
leicht	erkennbar	hinzuweisen.

(2)	 In	Treppenräumen	notwendiger	Treppen,	 in	Treppenraumer-
weiterungen	und	in	notwendigen	Fluren	dürfen	keine	Dekoratio-
nen	vorhanden	sein.	 In	diesen	Räumen	sowie	auf	Ladenstraßen	
und	Hauptgängen	innerhalb	der	nach	§	13	Absatz	1	und	4	erfor-
derlichen	Breiten	dürfen	keine	Gegenstände	abgestellt	sein.

§ 25 
Rettungswege auf dem Grundstück,  

Flächen für die Feuerwehr

(1)	Kunden	und	Betriebsangehörige	müssen	aus	der	Verkaufsstät-
te	unmittelbar	oder	über	Flächen	auf	dem	Grundstück	auf	öffent-
liche	Verkehrsflächen	gelangen	können.

(2)	Die	erforderlichen	Zufahrten,	Durchfahrten	und	Aufstell-	und	
Bewegungsflächen	für	die	Feuerwehr	müssen	vorhanden	sein.

(3)	Die	als	Rettungswege	dienenden	Flächen	auf	dem	Grundstück	
sowie	die	Flächen	für	die	Feuerwehr	nach	Absatz	2	müssen	stän-
dig	freigehalten	werden.	Hierauf	ist	dauerhaft	und	leicht	erkenn-
bar	hinzuweisen.

§ 26 
Verantwortliche Personen

(1)	Während	der	Betriebszeit	einer	Verkaufsstätte	muss	die	Betrei-
berin	oder	 der	Betreiber	 oder	 eine	von	 ihr	 oder	 ihm	bestimmte	
Vertretung	ständig	anwesend	sein.

(2)	Die	Betreiberin	oder	der	Betreiber	einer	Verkaufsstätte	hat

1.	 eine	 Brandschutzbeauftragte	 oder	 einen	 Brandschutzbeauf-
tragten	und

2.	 für	Verkaufsstätten,	deren	Verkaufsräume	eine	Fläche	von	ins-
gesamt	mehr	als	15	000	m²	haben,	Selbsthilfekräfte	für	den	
Brandschutz

zu	bestellen.	Die	Namen	dieser	Personen	und	jeder	Wechsel	sind	
der	Brandschutzdienststelle	auf	Verlangen	mitzuteilen.	Die	Be-
treiberin	oder	der	Betreiber	hat	für	die	Ausbildung	dieser	Perso-
nen	 im	Einvernehmen	mit	der	Brandschutzdienststelle	zu	sor-
gen.

(3)	Die	Brandschutzbeauftragte	oder	der	Brandschutzbeauftragte	
hat	für	die	Einhaltung	des	§	13	Absatz	5,	der	§§	24,	25	Absatz	3,	
des	§	26	Absatz	5	und	des	§	27	zu	sorgen.

(4)	Die	erforderliche	Anzahl	der	Selbsthilfekräfte	für	den	Brand-
schutz	ist	von	der	Bauaufsichtsbehörde	im	Einvernehmen	mit	der	
Brandschutzdienststelle	festzulegen.

(5)	Selbsthilfekräfte	für	den	Brandschutz	müssen	in	erforderlicher	
Anzahl	 während	 der	 Betriebszeit	 der	 Verkaufsstätte	 anwesend	
sein.

§ 27 
Brandschutzordnung, Räumungskonzept

(1)	Die	Betreiberin	oder	der	Betreiber	einer	Verkaufsstätte	hat	im	
Einvernehmen	mit	der	Brandschutzdienststelle	eine	Brandschutz-
ordnung	aufzustellen.	Darin	sind

1.	 die	Aufgaben	der	Brandschutzbeauftragten	und	der	Selbsthil-
fekräfte	für	den	Brandschutz	sowie

2.	 die	erforderlichen	Maßnahmen,	die	im	Gefahrenfall	für	eine	
schnelle	und	geordnete	Räumung	der	gesamten	Verkaufsstätte	
oder	 einzelner	 Bereiche	 unter	 besonderer	 Berücksichtigung	
von	Menschen	mit	Behinderung	erforderlich	sind,

festzulegen.	Die	Maßnahmen	nach	Satz	2	Nummer	2	sind	bei	Ver-
kaufsstätten,	deren	Verkaufsräume	eine	Fläche	von	mehr	als	5	000	m²	
haben,	gesondert	in	einem	Räumungskonzept	darzustellen.

(2)	Die	Betriebsangehörigen	sind	bei	Beginn	des	Arbeitsverhält-
nisses	und	danach	mindestens	einmal	jährlich	zu	belehren	über

1.	 die	Lage	und	die	Bedienung	der	Feuerlöschgeräte,	Brandmel-
de-	und	Feuerlöscheinrichtungen	und

2.	 die	Brandschutzordnung,	insbesondere	über	das	Verhalten	bei	
einem	Brand	oder	einer	sonstigen	Gefahrenlage	in	Verbindung	
mit	dem	Räumungskonzept.

(3)	Im	Einvernehmen	mit	der	Brandschutzdienststelle	sind	Feuer-
wehrpläne	anzufertigen	und	der	örtlichen	Feuerwehr	zur	Verfü-
gung	zu	stellen.

§ 28 
Barrierefreie Stellplätze

Mindestens	 3	 Prozent	 der	 notwendigen	 Stellplätze,	 mindestens	
jedoch	zwei	Stellplätze,	müssen	barrierefrei	sein.	Auf	diese	Stell-
plätze	ist	dauerhaft	und	leicht	erkennbar	hinzuweisen.

Vierter Abschnitt 
Bauvorlagen

§ 29 
Zusätzliche Bauvorlagen

Die	Bauvorlagen	müssen	zusätzliche	Angaben	enthalten	über

1.	 eine	 Berechnung	 der	 Flächen	 der	 Verkaufsräume	 und	 der	
Brandabschnitte,
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2.	 eine	Berechnung	der	erforderlichen	Breiten	der	Ausgänge	aus	
den	Geschossen	ins	Freie	oder	in	Treppenräume	notwendiger	
Treppen,

3.	 die	Sprinkleranlagen,	die	sonstigen	Feuerlöscheinrichtungen	
und	die	Feuerlöschgeräte,

4.	 die	Brandmeldeanlagen,

5.	 die	Alarmierungseinrichtungen,

6.	 die	Sicherheitsbeleuchtung	und	die	Sicherheitsstromversorgung,

7.	 die	Rauchabzugsvorrichtungen	und	Rauchabzugsanlagen,

8.	 die	Rettungswege	auf	dem	Grundstück	und	die	Flächen	für	die	
Feuerwehr.

Fünfter Abschnitt 
Schlussvorschriften

§ 30 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig	im	Sinne	des	§	84	Absatz	1	Nummer	1	der	Lan-
desbauordnung	Mecklenburg-Vorpommern	handelt,	wer	vorsätz-
lich	oder	fahrlässig

1.	 Rettungswege	entgegen	§	13	Absatz	5	einengt	oder	einengen	
lässt,

2.	 Türen	im	Zuge	von	Rettungswegen	entgegen	§	15	Absatz	3	
während	der	Betriebszeit	abschließt	oder	abschließen	lässt,

3.	 in	Treppenräumen	notwendiger	Treppen,	 in	Treppenraumer-
weiterungen	oder	in	notwendigen	Fluren	entgegen	§	24	Ab-
satz	2	Dekorationen	anbringt	oder	anbringen	 lässt	oder	Ge-
genstände	abstellt	oder	abstellen	lässt,

4.	 auf	Ladenstraßen	oder	Hauptgängen	entgegen	§	24	Absatz	2	
Gegenstände	abstellt	oder	abstellen	lässt,

5.	 Rettungswege	auf	dem	Grundstück	oder	Flächen	für	die	Feu-
erwehr	entgegen	§	25	Absatz	3	nicht	freihält	oder	freihalten	
lässt,

6.	 als	Betreiberin	oder	Betreiber	oder	eine	von	ihr	oder	ihm	be-
stimmte	Vertretung	entgegen	§	26	Absatz	1	während	der	Be-
triebszeit	nicht	ständig	anwesend	ist,

7.	 als	 Betreiberin	 oder	 Betreiber	 entgegen	 §	 26	 Absatz	 2	 die	
Brandschutzbeauftragte	 oder	 den	 Brandschutzbeauftragten	
und	die	Selbsthilfekräfte	für	den	Brandschutz	in	der	erforder-
lichen	Anzahl	nicht	bestellt,

8.	 als	Betreiberin	oder	Betreiber	entgegen	§	26	Absatz	5	nicht	
sicherstellt,	dass	Selbsthilfekräfte	für	den	Brandschutz	in	der	
erforderlichen	 Anzahl	 während	 der	 Betriebszeit	 anwesend	
sind.

§ 31 
Weitergehende Anforderungen

An	Lagerräume,	deren	lichte	Höhe	mehr	als	9	m	beträgt,	können	
aus	 Gründen	 des	 Brandschutzes	 weitergehende	 Anforderungen	
gestellt	werden.

§ 32 
Übergangsvorschriften

Auf	die	im	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	Verordnung	bestehen-
den	 Verkaufsstätten	 ist	 der	 betrieblich/organisatorische	 Brand-
schutz	innerhalb	von	zwei	Jahren	§	27	entsprechend	anzupassen.

§ 33 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 Tag	 nach	 der	 Verkündung	 in	 Kraft.	
Gleichzeitig	tritt	die	Verkaufsstättenverordnung	vom	24.	Mai	1996	
(GVOBl.	 M-V	 S.	 561),	 zuletzt	 geändert	 durch	Verordnung	 vom		
18.	April	2001	(GVOBl.	M-V	S.	140),	außer	Kraft.

Schwerin,	den	16.	Februar	2017

Der Minister für Energie, 
Infrastruktur und Digitalisierung 

Christian Pegel
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Artikel 1 
Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich  

des Ministeriums für Inneres und Europa 
(Kostenverordnung Innenministerium –  

IMKostVO M-V)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2013	-	1	-	156

§ 1 
Kostenpflichtige Tatbestände, Gebührensätze

Für	die	in	der	Anlage	aufgeführten,	dem	Geschäftsbereich	des	Mi-
nisteriums	für	Inneres	und	Europa	zuzuordnenden	Amtshandlun-
gen	der	Landesverwaltung,	der	kommunalen	Behörden	im	über-
tragenen	Wirkungskreis	und	der	Verwaltungen	der	sonstigen	der	
Aufsicht	des	Landes	unterstehenden	Körperschaften,	rechtsfähi-
gen	 Anstalten	 und	 Stiftungen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 werden	
Kosten	nach	dem	dieser	Verordnung	als	Anlage	beigefügten	All-
gemeinen	 Kostentarif	 erhoben.	 Die	 in	 der	Anlage	 aufgeführten	
Tarifstellen	1	und	2	beziehen	sich	ausschließlich	auf	Amtshand-
lungen	nach	den	Tarifstellen	3	bis	16.	Die	Anlage	ist	Bestandteil	
dieser	Verordnung.

§ 2 
Auslagen, Vergütungen für Sachverständige

(1)	Die	in	§	10	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	des	Landesverwaltungs-
kostengesetzes	 bezeichneten	Auslagen	 sind	 bei	 der	 Inanspruch-
nahme	des	Landesamtes	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Geologie	
Mecklenburg-Vorpommern	mit	der	Gebühr	abgegolten.

(2)	Vergütungen	für	Sachverständige	sind	im	Rahmen	der	Vorga-
ben	des	§	21	Absatz	2	des	Atomgesetzes	als	Auslagen	zu	erstat-
ten.

§ 3 
Pauschgebühren

Zur	 Abgeltung	 mehrfacher	 gleichartiger	 Amtshandlungen,	 die	
denselben	 Kostenschuldner	 und	 dieselbe	 Tarifstelle	 betreffen,	
können	Verwaltungsgebühren	für	einen	im	Voraus	zu	bestimmen-
den	Zeitraum	von	höchstens	einem	Jahr	auf	Antrag	pauschal	fest-
gelegt	werden.

§ 4 
Übergangsregelung

Soweit	eine	Kostenschuld	gemäß	§	11	des	Landesverwaltungskosten-
gesetzes	bereits	vor	dem	29.	März	2017 entstanden	ist,	gilt	die	Strah-
lenschutz-Kostenverordnung	vom	18.	Dezember	2001	(GVOBl.	M-V	
S.	628)	fort.

Artikel 2 
Änderung der Hundehalterverordnung*

In	§	8	der	Hundehalterverordnung	vom	4.	Juli	2000	(GVOBl.	M-V	
S.	295),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	vom	8.	Juni	2010	(GVOBl.	
M-V	S.	313)	geändert	worden	ist,	werden	die	Absätze	1	bis	6	auf-
gehoben	und	die	Absatzbezeichnung	„(7)“	wird	gestrichen.

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 Tag	 nach	 der	 Verkündung	 in	 Kraft.	
Gleichzeitig	treten	die	Kostenverordnung	Innenministerium	vom	
18.	August	2004	(GVOBl.	M-V	S.	446),	die	zuletzt	durch	die	Ver-
ordnung	 vom	 16.	 Februar	 2015	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 75)	 geändert	
worden	ist,	und	die	Strahlenschutz-Kostenverordnung	vom	18.	De-
	zember	2001	(GVOBl.	M-V	S.	628)	außer	Kraft.

Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und  
Europa und zur Änderung der Hundehalterverordnung

Vom 22. Februar 2017

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2013	-	1	-	155

Aufgrund

–	 des	§	2	Absatz	1	und	2	sowie	des	§	10	Absatz	1	Satz	3	und	4	des	Landesverwaltungskostengesetzes	vom	4.	Oktober	1991	(GVOBl.	M-V	
S.	366,	435),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2009	(GVOBl.	M-V	S.	666,	671)	geändert	worden	ist,

–	 des	§	114	Absatz	2	Satz	1	des	Sicherheits-	und	Ordnungsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	9.	Mai	2011	(GVOBl.	M-V	
S.	246),	das	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	2.	Juli	2013	(GVOBl.	M-V	S.	434)	geändert	worden	ist,	und

–	 des	§	9	Absatz	2	Satz	3	der	Grundstücksverkehrsordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	
S.	2182,	2221),	die	zuletzt	durch	Artikel	589	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474,	1559)	geändert	worden	ist,	in	
Verbindung	mit	§	1	der	Landesverordnung	zum	Erlass	einer	Verordnung	nach	§	9	Absatz	2	der	Grundstücksverkehrsordnung	vom	
7.	September	1994	(GVOBl.	M-V	S.	856)

verordnet	das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	im	Einvernehmen	mit	dem	Finanzministerium:

Schwerin,	den	22.	Februar	2017
Der Minister 

für Inneres und Europa 
Lorenz Caffier

_____	
*	 Ändert	VO	vom	4.	Juli	2000;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2011	-	1	-	4

Anlage
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Anlage 
(zu Artikel 1 § 1) 

Allgemeiner Kostentarif 
 
Gegenstand Tarifstelle 
Allgemeine Amtshandlungen entsprechend Zeitaufwand 1 
Auslagen 2 
Einwohnerwesen 3 
Personenstandswesen 4 
Glücksspiele (Lotterien, Ausspielungen und Sportwetten, 
                      Spielhallen, Spielbanken) 5 
Entgegennahme und Bearbeitung einer Erklärung über den 
Austritt aus einer Religionsgemeinschaft oder den Übertritt in 
eine andere Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts 
in Mecklenburg-Vorpommern 6 
Ordens- und vereinsrechtliche Angelegenheiten 7 
Polizeiliche Angelegenheiten 8 
Waffenrechtliche Angelegenheiten 9 
Vorschriften zur Abwehr der von Hunden ausgehenden Gefahren 10 
Grundstücksangelegenheiten 11 
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 12 
Statistik 13 
Fundsachen 14 
Amtshandlungen beim Vollzug der Strahlenschutzverordnung 
und des Atomgesetzes 15 
Anordnungen nach dem Gräberstättengesetz 16 
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Tarif-
stelle 

Gegenstand Gebühren/ 
Auslagen in 
Euro 

   
1 Allgemeine Amtshandlungen entsprechend Zeitaufwand  
   
 Bei der Berechnung der Gebühr nach dem Zeitaufwand ist die 

Zeit anzusetzen, die unter regelmäßigen Verhältnissen von 
einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt wird. 
 
Die im Zusammenhang mit einer Amtshandlung, die nach dem 
Zeitaufwand berechnet wird, anfallende Reisezeit wird als 
Zeitaufwand mitberechnet. Werden Amtshandlungen bei 
mehreren Antragstellern miteinander verbunden, ist die 
Reisezeit anteilig zu berechnen. Außer in den besonders 
aufgeführten Tarifstellen sind die Reisekosten nach § 10 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des Landesverwaltungskosten-
gesetzes mit dieser Gebühr nicht abgegolten. 
 
Die im Klammerzusatz genannte Gebühr differenziert zwischen 
dem Personalkostenanteil und dem Sachkostenanteil. 
 
Die Gebühr nach dem Zeitaufwand beträgt je angefangene 
halbe (Fettdruck: ganze) Stunde:  

   
1.1 für eine Beamtin oder einen Beamten der Laufbahngruppe 1, 

unterhalb des zweiten Einstiegsamtes oder vergleichbare 
Tarifbeschäftigte 

23,25 
(18,50/4,75) 
46,50 
(37,00/9,50) 
 

1.2 für eine Beamtin oder einen Beamten der Laufbahngruppe 1, ab 
dem zweiten Einstiegsamt oder vergleichbare Tarifbeschäftigte 

26,25 
(21,50/4,75) 
52,50 
(43,00/9,50) 

1.3 für eine Beamtin oder einen Beamten der Laufbahngruppe 2, 
unterhalb des zweiten Einstiegsamtes oder vergleichbare 
Tarifbeschäftigte  

32,25 
(27,50/4,75) 
64,50 
(55,00/9,50) 

1.4 für eine Beamtin oder einen Beamten der Laufbahngruppe 2, ab 
dem zweiten Einstiegsamt oder vergleichbare Tarifbeschäftigte  

42,25 
(37,50/4,75) 
84,50 
(75,00/9,50) 

1.5 für Kraftfahrer 29,25 
(24,50/4,75) 
58,50 
(49,00/9,50) 

1.6 im Bereich der Tarifstelle 6  58,50 
(49,00/9,50) 

1.7 im Bereich der Tarifstelle 4  73,36 
(49,00/24,36) 
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2 Auslagen  
   
2.1 Erstellen von Abschriften und anderen Vervielfältigungen  
   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 2.1 

Tarifstelle 2.1 findet nur Anwendung, wenn der aufgeführte 
Gegenstand im Zusammenhang mit der Durchführung einer 
Amtshandlung zu erstellen ist. Anderenfalls findet § 10 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Landesverwaltungskosten-
gesetzes Anwendung.  

   
2.1.1 Abschriften je angefangene Seite  
 a) bis Format DIN A 4 2,50 
 b) ab Format DIN A 3 3 bis 5 
   
2.1.2 Vervielfältigungen (schwarz/weiß) je Seite   
 a) bis Format DIN A 4 0,25 bis 0,50 
 b) ab Format DIN A 3 0,50 bis 1,50 
   
2.1.3 Vervielfältigungen (farbig) je Seite  
 a) bis Format DIN A 4 0,50 bis 1 
 b) ab Format DIN A 3 1 bis 3 
   
2.1.4 Für großformatigere Ausdrucke wird eine Gebühr nach 

Aufwand berechnet.  
   
2.2 Beglaubigungen  
   
2.2.1 Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Negativen 2 
   
2.2.2 Beglaubigung von Abschriften je Seite 1,50 
   
2.2.3 Beglaubigungen von Vervielfältigungen  
 a) für den ersten Abdruck je Urkunde 1,50 
 b) zusätzlich für jeden weiteren Abdruck 1 
   
2.2.4 Beglaubigung öffentlicher deutscher Urkunden vor ihrer 

Verwendung im Ausland  
 a) eine Urkunde 15 
 b) mehrere Urkunden im gleichen Zusammenhang pro Urkunde 12 
   
2.2.5 Beglaubigung von Zeugnissen 1 bis 5 
   
2.2.6 Beglaubigung von elektronischen Dokumenten oder deren 

Ausdruck 1 bis 5 
   
2.2.7  sonstige Beglaubigungen 1 bis 5 
   

 



Nr.	3	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	29.	März	2017	 31

3 Einwohnerwesen  
   
3.1 Datenübermittlungen und Melderegisterauskünfte nach 

dem Bundesmeldegesetz  
   
3.1.1 Datenübermittlung nach den §§ 42 und 43 des 

Bundesmeldegesetzes keine 
   
3.1.2 Melderegisterauskünfte  
3.1.2.1 einfache Melderegisterauskunft nach § 44 des 

Bundesmeldegesetzes 8 
   
3.1.2.2 erweitere Melderegisterauskunft nach § 45 des 

Bundesmeldegesetzes 10 
   
3.1.2.3 automatisierte Melderegisterauskunft nach § 49 des Bundes-

meldegesetzes zuzüglich der Transaktionskosten des 
elektronischen Zahlungsverkehrs in Höhe von 0,24 Euro für das 
Lastschriftverfahren und 0,44 Euro für das Kreditkarten-
verfahren 2,50 

   
3.1.2.4 Melderegisterauskunft nach Tarifstelle 3.1.2.1 oder 3.1.2.2, 

soweit für deren Erteilung ein größerer Verwaltungsaufwand 
erforderlich ist (insbesondere bei Rückgriff auf die nach § 13 
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes gesondert aufbewahrten 
Daten) 

Gebühr nach 
Tarifstelle 
3.1.2.1 oder 
3.1.2.2 
zuzüglich 8 

   
3.1.2.5 Gruppenauskunft nach § 46 des Bundesmeldegesetzes 25 

zuzüglich 0,01 
für jeden 
registrierten 
Einwohner und 
zuzüglich 0,05 
für jeden 
ausgewählten 
Einwohner 

   
3.1.2.6 Melderegisterauskunft nach § 50 Absatz 1 und 3 des 

Bundesmeldegesetzes je Person 0,05 
 mindestens 5 
   
3.1.2.7 Melderegisterauskunft nach § 50 Absatz 2 des 

Bundesmeldegesetzes je Jubiläumsfall 3 
 mindestens 5 
   
3.1.2.8 Melderegisterauskunft nach § 44 des Bundesmeldegesetzes als 

Nachbearbeitung einer negativ beauskunfteten automatisiert 
erteilten Melderegisterauskunft 4,50 
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3.2 Zusätzliche Bescheinigungen über Melderegisterdaten  
   
3.2.1 Erteilung einer Bescheinigung (wie einfache 

Meldebescheinigung nach § 18 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes, zusätzliche Meldebestätigung) 3,50 

   
3.2.2 Erteilung einer Bescheinigung, soweit die Erteilung einen 

größeren Verwaltungsaufwand verursacht (insbesondere 
erweiterte Meldebescheinigung nach § 18 Absatz 2 des 
Bundesmeldegesetzes und bei Rückgriff auf die nach § 13 
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes gesondert aufbewahrten 
Daten) 

Gebühr nach 
Tarifstelle 
3.2.1 
zuzüglich 8 

3.3 Ausstellung einer Identitätsbestätigung nach § 12 Absatz 1 des 
Stasi-Unterlagen-Gesetzes  keine 

   
4 Personenstandswesen  
   
 Für Amtshandlungen des Standesamtes sind Gebühren und 

Auslagen nach den Tarifstellen 4.1.1 bis 4.1.6 zu erheben.  
   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 4 

Aus Gründen der Billigkeit (z. B. bei Unvermögen der 
Beteiligten) können Gebühren und Auslagen ermäßigt oder es 
kann von ihrer Erhebung abgesehen werden (§ 6 des 
Landesverwaltungskostengesetzes). Wird das Standesamt im 
öffentlichen Interesse tätig, sind keine Gebühren zu erheben. 
Gebührenfrei sind auch Personenstandsurkunden, für die 
aufgrund von Bundes- oder Landesrecht Gebührenfreiheit 
vorgeschrieben ist.  

   
4.1 Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft  
   
4.1.1 Prüfung der Voraussetzungen bei der Anmeldung einer 

Eheschließung oder zur Begründung einer Lebenspartnerschaft 
nach den §§ 13 und 17 des Personenstandsgesetzes oder bei der 
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses nach § 39 des 
Personenstandsgesetzes 65 

 wenn hierbei ausländisches Recht zu beachten ist, erhöht sich 
die Gebühr für jedes ausländische Recht je nach Aufwand um 70 bis 220 

 wenn hierbei die Prüfung ausländischer Entscheidungen in 
Ehesachen erforderlich wird, erhöht sich die Gebühr je nach 
Aufwand um 35 bis 120 

   
4.1.2 Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses für einen Deutschen, 

wenn dies im Rahmen zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
vorgesehen ist gebührenfrei 

   
4.1.3 Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses für einen Ausländer 

aufgrund internationaler Vereinbarungen 
gebührenfrei 
oder  
65 
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 Anmerkung zu Tarifstelle 4.1.3 

Je nach internationaler Vereinbarung ist die Beschaffung des 
Ehefähigkeitszeugnisses gebührenfrei oder entspricht der Höhe, 
die für die Ausstellung eines inländischen Ehefähigkeits-
zeugnisses – Tarifstelle 4.1.1 – anfallen würde.  

   
4.1.4 Vornahme der Eheschließung/Begründung einer 

Lebenspartnerschaft vor einem anderen als dem für die 
Anmeldung zuständigen Standesamt 40 

   
4.1.5 Vornahme der Eheschließung/Begründung einer 

Lebenspartnerschaft außerhalb der üblichen Dienstzeiten des 
Standesamtes, ausgenommen bei lebensgefährlicher 
Erkrankung nach § 13 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes 100 

   
4.1.6 Beurkundung einer im Ausland oder vor einer ermächtigten 

Person im Inland geschlossenen Ehe oder begründeten 
Lebenspartnerschaft nach § 34 Absatz 1 oder 2 und § 35 
Absatz 1 des Personenstandsgesetzes 70 bis 290 

   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 4.1.6 

a) Die Festsetzung aus dem zur Verfügung stehenden Rahmen 
 richtet sich nach dem zeitlichen Aufwand, der für die 
 Prüfung ausländischen Rechts erforderlich ist. 
b) In Einzelfällen ist auch eine Beurkundung ohne vertiefte 
 Prüfung ausländischen Rechts möglich.  

   
4.2 Namensrechtliche Erklärungen  
   
4.2.1 Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung 

oder Zustimmung zur Namensführung von Ehegatten oder 
Lebenspartnern aufgrund familienrechtlicher Vorschriften nach 
§ 41 Absatz 1 oder § 42 Absatz 1 des Personenstandsgesetzes 30 

   
4.2.2 Bestimmung eines Ehe- oder Lebenspartnerschaftsnamens im 

Zusammenhang mit der Eheschließung oder Begründung der 
Lebenspartnerschaft gebührenfrei 

   
4.2.3 Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung über die 

Angleichung von Familiennamen und Vornamen oder über die 
Namenswahl nach Artikel 47 oder 48 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch und § 43 Absatz 1 des 
Personenstandsgesetzes 50 

   
4.2.4 Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung 

oder Zustimmung zur Namensführung des Kindes aufgrund 
familienrechtlicher Vorschriften nach § 45 Absatz 1 des 
Personenstandsgesetzes 30 

   



34	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2017	 Nr.	3

4.2.5 Beurkundung oder Beglaubigung der Erklärung der Eltern zur 
Bestimmung des Geburtsnamens des Kindes nach § 1617 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, wenn das Kind dadurch erstmals 
einen Geburtsnamen erhält gebührenfrei 

   
4.2.6 Erteilung einer Bescheinigung über eine Erklärung zur 

Namensführung nach § 46 der Personenstandsverordnung  12 
 wenn sie im Zusammenhang mit der Entgegennahme einer 

namensrechtlichen Erklärung erstmals erteilt wird gebührenfrei 
   
4.3 Sonstige Amtshandlungen im Personenstandswesen  
   
4.3.1 Abnahme einer Versicherung an Eides statt nach § 9 Absatz 2 

des Personenstandsgesetzes 30 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 4.3.1 

Bei Hinzuziehung eines Dolmetschers entstehen zusätzliche 
Auslagen (siehe Tarifstelle 4.4 Buchstabe a).  

   
4.3.2 Ausstellung einer Personenstandsurkunde nach § 55 Absatz 1, 

§ 76 Absatz 2 und § 77 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes 
sowie § 70 Absatz 1 der Personenstandsverordnung und 
mehrsprachige Auszüge aus den Personenstandsregistern nach 
§ 50 der Personenstandsverordnung 12 

   
4.3.3 Ausstellung einer öffentlichen Urkunde aus dem nach § 77 des 

Personenstandsgesetzes fortgeführten Familienbuch 12 
   
4.3.4 Erteilung einer Bescheinigung nach § 31 Absatz 3 Satz 4 der 

Personenstandsverordnung 12 
   
4.3.5 elektronische Übermittlung der für den Ausdruck einer 

Personenstandsurkunde erforderlichen Daten vom register-
führenden Standesamt an das Daten anfordernde Standesamt 
nach § 56 Absatz 4 Satz 1 des Personenstandsgesetzes 12 

   
4.3.6 für ein zweites und jedes weitere Stück einer Urkunde oder 

Bescheinigung, wenn es gleichzeitig beantragt und in einem 
Arbeitsgang hergestellt wird 

50 Prozent der 
Gebühr nach 
den Tarif-
stellen 4.3.2 
bis 4.3.5 

   
4.3.7 Erteilung von Personenstandsurkunden, wenn sie von der 

diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines in der 
Bundesrepublik Deutschland vertretenen ausländischen Staates 
oder einer ausländischen Behörde beantragt werden, sofern dies 
vertraglich vereinbart ist oder die Urkunden im amtlichen Inte-
resse erbeten werden oder die Gegenseitigkeit zur Ausstellung 
gebührenfreier Personenstandsurkunden verbürgt ist gebührenfrei 
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4.3.8 je nach Aufwand die Erteilung einer Auskunft aus einem oder 

die Gewährung der Einsicht in  
 a) einen Registereintrag, ein Personenstands- oder 

 Lebenspartnerschaftsbuch 15 bis 70 
 b) die Sammelakte 35 bis 180 
 nach § 62 Absatz 2 und § 76 Absatz 2 des 

Personenstandsgesetzes  
   
4.3.9 Beurkundung einer Geburt oder eines Sterbefalles im Ausland 

nach § 36 Absatz 1 des Personenstandsgesetzes 70 bis 120 
   
4.4 Auslagen für das Personenstandswesen  
   
 Auslagen sind in ihrer tatsächlichen Höhe nach § 10 Absatz 1 

Satz 4 des Landesverwaltungskostengesetzes zu erheben. Dies 
sind unter anderem Kosten für  

 a) die Vergütung für einen hinzugezogenen Dolmetscher  
 b) die auf Wunsch der Eheschließenden oder künftigen 

 Lebenspartner veranlassten Aufwendungen für die 
 Bereitstellung von Räumen außerhalb des Dienstsitzes 
 einschließlich der Reisekosten  

 c) Gebühren, die ein anderes Standesamt für die Übermittlung 
 von Daten nach § 56 Absatz 4 Satz 1 des 
 Personenstandsgesetzes erhebt.  

   
5 Glücksspiele (Lotterien, Ausspielungen und Sportwetten, 

Spielhallen, Spielbanken)  
   
5.1 Lotterien, Ausspielungen und Sportwetten  
   
5.1.1  Erteilung einer Erlaubnis zur Veranstaltung einer Lotterie, 

Ausspielung oder Sportwette  
2 Promille des 
bereinigten 
Entgelts  

 a) mindestens 126 
 b) höchstens 23 000 
   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 5.1.1 

a) Bei Losbrieflotterien und Ausspielungen gilt die Summe der 
 zu entrichtenden Entgelte der auszugebenden Lose 
 abzüglich des hierauf entfallenden steuerlichen Anteils als 
 bereinigtes Entgelt. 
b) Bei sonstigen Lotterie- und Sportwettveranstaltungen gilt 
 das Spieleinsatzaufkommen abzüglich des hierauf 
 entfallenden steuerlichen Anteils als bereinigtes Entgelt. 
c) Ist die Höhe des Spieleinsatzaufkommens zum 
 Erlaubniszeitpunkt noch nicht bekannt, ist zunächst eine 
 vorläufige Gebühr nach Schätzung des 
 Spieleinsatzaufkommens festzusetzen. 
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d) Wird die Erlaubnis für mehrere aufeinander folgende Jahre 
 erteilt, erfolgt die Berechnung der Gebühr jährlich auf der 
 Grundlage des Spieleinsatzaufkommens im jeweiligen 
 Erlaubnisjahr. 

   
5.1.2 Ablehnung eines Antrags auf Erteilung einer Erlaubnis zur 

Veranstaltung eines öffentlichen Glückspiels  
126 bis 
3 000 

   
5.1.3 Entscheidung über einen Antrag auf Änderung der Erlaubnis 

nach Tarifstelle 5.1.1 bei gleich bleibender Summe der zu 
entrichtenden Entgelte der auszugebenden Lose 

69 bis 
1 257 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 5.1.3 

Wird durch die Änderung die Summe der zu entrichtenden 
Entgelte der auszugebenden Lose erhöht, so ist die Gebühr aus 
dem Betrag der Erhöhung nach Tarifstelle 5.1.1 zu berechnen.  

   
5.1.4 Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis 

zum Betrieb einer Annahmestelle oder zur Betätigung als 
Lotterieeinnehmer 58 

   
5.1.5 Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis 

zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle 
95 bis 
2 000 

   
5.1.6 Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis 

auf Betätigung als gewerblicher Spielvermittler 
1 280 bis 
5 000 

   
 Anmerkung zu den Tarifstellen 5.1.4 bis 5.1.6 

Bei der Ablehnung einer Erlaubnis nach Tarifstelle 5.1.4, 5.1.5 
oder 5.1.6 kann die Gebühr auf die Hälfte der Gebühr nach 
diesen Tarifstellen abgesenkt werden.  

   
5.1.7 Erlass von Auflagen für eine allgemein erlaubte Lotterie 58 
   
5.1.8 Untersagung einer allgemein erlaubten Lotterie 58 bis 320 
   
5.1.9 sonstige Amtshandlungen, die aufgrund einer Erlaubnis nach 

Tarifstelle 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5 oder 5.1.6 einer 
Genehmigungspflicht unterliegen 58 bis 320 

   
5.1.10 Beaufsichtigung einer Ziehung einer Lotterie oder Ausspielung 450 bis 800 
   
5.1.11 Widerruf, nachträgliche Beschränkung, Beauflagung oder 

sonstige Anordnung im Zusammenhang mit einer Erlaubnis 
nach Tarifstelle 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5 oder 5.1.6 

126 bis 
2 875 

   
5.1.12 Untersagung der Veranstaltung, Durchführung oder Vermitt-

lung unerlaubter Glücksspiele sowie der Werbung hierfür 
320 bis 
10 000 

   
 



Nr.	3	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	29.	März	2017	 37

5.1.13 Untersagung der Mitwirkung an Zahlungen für unerlaubtes 
Glücksspiel und an Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel 
gegenüber den am Zahlungsverkehr Beteiligten, insbesondere 
gegenüber Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten 

320 bis 
10 000 

   
 Anmerkung zu den Tarifstellen 5.1.1 bis 5.1.3, 5.1.7, 5.1.9 (nur 

bezogen auf Tarifstelle 5.1.1) sowie den Tarifstellen 5.1.10 und 
5.1.11 
Für Lotterien und Ausspielungen mit geringerem 
Gefährdungspotenzial, deren technische Durchführung nicht 
einem gewerblichen Unternehmer übertragen wird, können die 
Gebühren aus Gründen des öffentlichen Interesses oder der 
Billigkeit ermäßigt oder erlassen werden (§ 6 des 
Landesverwaltungskostengesetzes).  

   
5.2 Spielhallen (gemäß Glücksspielstaatsvertragsgesetz und 

Glücksspielspielstaatsvertragsausführungsgesetz)  
   
5.2.1 Entscheidung über einen Antrag auf Erlaubnis zur Errichtung 

und zum Betrieb einer Spielhalle 
220 bis 
1 500 

   
5.2.2 Entscheidung über einen Antrag zur Änderung der Erlaubnis 

nach Tarifstelle 5.2.1 110 bis 750 
   
5.2.3 Entscheidung über Anträge auf Befreiung von der Erfüllung 

einzelner glücksspielrechtlicher Anforderungen zur 
Vermeidung unbilliger Härten für Erlaubnisse nach 
Tarifstelle 5.2.1 110 bis 750 

   
5.2.4 Widerruf, nachträgliche Beschränkung, Beauflagung oder 

sonstige Anordnung im Zusammenhang mit einer Erlaubnis 
nach Tarifstelle 5.2.1 220 bis 600 

   
5.3 Spielbanken  
   
5.3.1 Erteilung einer Erlaubnis zur Errichtung und zum Betrieb einer 

öffentlichen Spielbank  
 a) für jedes Geschäftsjahr 2 Promille des 

Bruttospiel-
ertrages des 
Geschäfts-
jahres 

 b) mindestens 5 500 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 5.3.1 

Bei der erstmaligen Erteilung oder der Verlängerung einer 
Erlaubnis ist zunächst eine vorläufige Gebühr festzusetzen. Die 
endgültige Gebühr ist jeweils auf der Grundlage der Brutto-
spielerträge des abgelaufenen Geschäftsjahres zu berechnen.  
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5.3.2 Ablehnung eines Antrags auf Erteilung einer Erlaubnis zur 
Errichtung und zum Betrieb einer öffentlichen Spielbank 

160 bis 
5 500 

   
6 Entgegennahme und Bearbeitung einer Erklärung über den 

Austritt aus einer Religionsgemeinschaft oder den Übertritt 
in eine andere Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts 
in Mecklenburg-Vorpommern  

   
6.1 Austritts-/Übertrittserklärung nach Vollendung des 

14. Lebensjahres 12 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 6.1 

Im Rahmen der Eintreibung ist bei Ermäßigung oder Erlass zu 
prüfen, ob Kinder zwischen 14 und 18 Jahren die finanziellen 
Mittel aufbringen können.  

   
6.2 Austritts-/Übertrittserklärung für eine Person vor Vollendung 

des 14. Lebensjahres gebührenfrei 
   
6.3 Für jede weitere Bescheinigung über den erfolgten 

Kirchenaustritt/-übertritt 12 
   
7 Ordens- und vereinsrechtliche Angelegenheiten  
   
7.1 Ordensrecht  
   
7.1.1 Erteilung einer Ersatzurkunde nach § 9 des Gesetzes über Titel, 

Orden und Ehrenzeichen  2 bis 25 
   
7.1.2 Genehmigung zum Erwerb von Orden und Ehrenzeichen nach 

§ 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über Titel, Orden und 
Ehrenzeichen 23 bis 50 

   
7.2 Vereinsrecht  
   
7.2.1 Entscheidung über einen Antrag auf Verleihung der 

Rechtsfähigkeit an einen Verein nach § 22 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches 60 bis 750 

   
7.2.2 Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung der 

Änderung der Satzung eines Vereins nach § 33 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches 30 bis 300 

   
7.2.3 Entziehung der Rechtsfähigkeit eines Vereins nach den §§ 43 

und 44 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
55 bis 
2 750 

   
8 Polizeiliche Angelegenheiten  
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8.1 Begleitung und Verkehrsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit Transporten  

   
8.1.1 Begleitung von Schwer- und Großraumtransporten sowie von 

Transporten gefährlicher oder gefährdeter Güter (wie Gift, Geld 
oder Kunstgegenstände) auf der Straße durch die Polizei sowie 
andere polizeiliche Verkehrsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit Schwer- und Großraumtransporten 

in Höhe der 
Gebühren-
sätze der 
Tarifstelle 8.11 

   
8.1.2 Vor- und Nachbereitung der Begleitung sowie der 

Verkehrsmaßnahmen 
in Höhe der 
Gebühren-
sätze der 
Tarifstelle 8.11 

   
 Anmerkungen zu den Tarifstellen 8.1.1 und 8.1.2 

a) Die Gebühr für den Verwaltungsaufwand wird auch 
 erhoben, wenn ein Antrag innerhalb von 48 Stunden vor 
 dem geplanten Transport zurückgenommen oder der 
 Transport nicht durchgeführt wird. 
b) Soweit Wartezeiten anfallen, die die Polizei nicht zu 
 vertreten hat, oder der Transport nicht stattfindet, ist der 
 Personal- und Sachaufwand entsprechend zu berechnen. 
c) Werden Transporte verschiedener Auftraggeber von der 
 Polizei zu einem Konvoi zusammengestellt, so ist die 
 Gebühr für die Begleitung durch die Anzahl der 
 Auftraggeber zu teilen. Dies gilt nicht für die Gebühr für 
 den Verwaltungsaufwand.  

   
8.2 Gewahrsamsnahmen  
   
8.2.1 Gewahrsamsnahmen von Personen gemäß § 55 des Sicherheits- 

und Ordnungsgesetzes  
in Höhe der 
Gebühren- 
sätze der 
Tarifstelle 8.11 

   
8.2.2 Vor- und Nachbereitung der Gewahrsamsnahme in Höhe der 

Gebühren-
sätze der 
Tarifstelle 8.11 

   
8.2.3 Aufenthalt je angefangene 12 Stunden 50 
   
8.2.4 Reinigung von Räumen oder Fahrzeugen wegen 

außergewöhnlicher Verschmutzung 13 bis 100 
   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 8.2 

a) Aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses 
 können die Gebühren ermäßigt oder es kann von ihrer 
 Erhebung abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
 kostengesetzes). 
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b) Als Auslagen sind zu erheben: 
 - die entstandenen besonderen Aufwendungen für die  
  Reinigung von Räumen oder Fahrzeugen durch Dritte 
  wegen außergewöhnlicher Verschmutzung, 
 - die Kosten für die Gestellung von Einwegdecken, 
 - die Kosten der ärztlichen Untersuchung auf 
  Gewahrsamstauglichkeit, 
 - die bei der Verpflegung entstandenen Kosten im Rahmen 
  der festgelegten Richtwerte (für Morgenkost 3 Euro, für 
  Mittagskost 4,80 Euro, für Abendkost 4 Euro). 
c) Tarifstelle 8.2.3 beinhaltet auch die Personalkosten der 
 verantwortlichen Mitarbeiter für den Gewahrsamsraum. 

   
8.3 Verwahrung sichergestellter Fahrzeuge nach Wegfall der 

Sicherungs- und Beschlagnahmegründe nach § 94 der 
Strafprozessordnung  

   
8.3.1 durch die Polizei- und Ordnungsbehörde für jeden 

angefangenen Tag  
 a) je Zweirad 3 
 b) je Fahrzeug bis 7,5 t 5 
 c) je Fahrzeug über 7,5 t 10 
 d) je sonstige Sache 2 bis 10 
   
8.3.2 Vor- und Nachbereitung der Verwahrung in Höhe der 

Gebührensätze 
der Tarifstelle 
8.11 

   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 8.3 

a) Die Gebühr für die Verwahrung darf 50 Prozent des 
 Veräußerungswertes nicht übersteigen. Der 
 Veräußerungswert ist von der Polizei- oder 
 Ordnungsbehörde nach billigem Ermessen zu schätzen. 
b) Als Auslagen sind die Kosten zu erheben, die beauftragte 
 Dritte in Rechnung gestellt haben. Dabei sind neben den 
 Verwahrungskosten auch die Kosten der Verwertung 
 inklusive der Fahrzeugbewertung in Rechnung zu stellen.  

   
8.4 Ungerechtfertigte Alarmierung  
   
8.4.1 für den Einsatz von Bediensteten der Polizei- und 

Ordnungsbehörden sowie von Fahrzeugen 
in Höhe der 
Gebührensätze 
der Tarifstelle 
8.11 

   
8.4.2 Vor- und Nachbereitung der ungerechtfertigten Alarmierung in Höhe der 

Gebührensätze 
der Tarifstelle 
8.11 



Nr.	3	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	29.	März	2017	 41

 
   
8.4.3 für den Einsatz von Diensthunden für jede angefangene Stunde 

je Diensthund 24,40 
   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 8.4 

a) Ungerechtfertigt ist eine Alarmierung, wenn die 
 alarmierende Person nach Lage des Sachverhalts bei 
 zumutbarer näherer Prüfung hätte erkennen können, dass 
 Gründe für ein Einschreiten nicht gegeben waren oder wenn 
 sie aus Unachtsamkeit einen Alarm auslöst. Sofern der 
 Alarm durch eine technische Anlage ausgelöst wird und 
 kein Grund für ein Einschreiten festgestellt werden kann, 
 wird von einer ungerechtfertigten Alarmierung 
 ausgegangen, es sei denn, der Nutznießer der Anlage weist 
 nach, dass der Alarm durch Vorgänge ausgelöst wurde, bei 
 denen nach dem Zweck der Einrichtung Alarm ausgelöst 
 werden soll oder dass der Alarm auch bei Anwendung der 
 üblichen Sorgfalt nicht hätte vermieden werden können. 
b) Die Gebühr wird auch erhoben bei Einsätzen im 
 Zusammenhang mit der Suche nach Vermissten, wenn diese 
 erfolgen, weil die Rückkehr oder das Auffinden einer als 
 vermisst gemeldeten Person nicht oder nicht unverzüglich 
 mitgeteilt wird (ab dem Zeitpunkt der möglichen 
 Benachrichtigung) sowie bei Einsätzen im Zusammenhang 
 mit missbräuchlicher Alarmierung, Vortäuschen einer 
 Gefahrenlage oder Straftat. 
c) Aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses 
 können die Gebühren ermäßigt oder es kann von ihrer 
 Erhebung abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
 kostengesetzes). 
d) Als Auslagen sind die Kosten zu erheben, die beauftragte 
 Dritte in Rechnung gestellt haben. Die Anmerkungen b 
 und c gelten entsprechend.  

   
8.5 Einsätze bei Veranstaltungen, wenn die Veranstaltung im 

überwiegend wirtschaftlichen Interesse stattfindet und mit den 
Einsätzen Ordnungsaufgaben erfüllt werden, die dem 
Veranstalter obliegen 

in Höhe der 
Gebührensätze 
der Tarifstelle 
8.11 

   
8.6 Einsätze bei genehmigungspflichtigen Veranstaltungen, wenn 

die polizeiliche Maßnahme (Begleitung, Absperr- oder sonstige 
Sicherungsmaßnahme) als Auflage von der Ordnungsbehörde 
erteilt wurde 

in Höhe der 
Gebührensätze 
der Tarifstelle 
8.11 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 8.6 

Aus Billigkeitsgründen (z. B. Amateur-Sport-Veranstaltungen, 
Veranstaltungen zu gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken) oder wenn die Veranstaltung der 
polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit dient, können die Gebühren 
ermäßigt oder es kann von ihrer Erhebung abgesehen werden  
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(§ 6 des Landesverwaltungskostengesetzes). 
   
8.7 Gebühr für die beschleunigte polizeiliche Aktenauskunft bei 

Verkehrsunfällen 12 
   
8.8 Gebühr für die polizeiliche Aktenauskunft bei 

Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Verwarnungen 5 bis 12 
   
8.9 Beförderungen von Personen in Fahrzeugen der Polizei, die 

nicht mit dem Ziel der Gewahrsamsnahme erfolgten 
in Höhe der 
Gebührensätze 
der Tarifstelle 
8.11 

   
8.10 Widerspruchsbearbeitung im Zusammenhang mit der 

Ablehnung oder der Vornahme einer nicht 
kostenpflichtigen Amtshandlung, soweit der Widerspruch 
zurückgewiesen worden ist 

in Höhe der 
Gebührensätze 
der Tarifstelle 
8.11 

   
8.11 Gebührensätze  
   
8.11.1 für den Einsatz von Kraftfahrzeugen für jeden angefangenen 

Kilometer der Hin- und Rückfahrt  
 a) je Kraftrad 0,60 
 b) je Personenkraftwagen, Kleinbus bis zu 10 Sitzplätzen,  

    Anhänger 0,40 
 c) je Lastkraftwagen, Zugmaschine, Omnibus 2,00 
   
8.11.2 für den Einsatz von Wasser- und Luftfahrzeugen für jede 

angefangene Stunde  
 a) je Küstenstreifenboot 565 
 b) je Streifenboot 189 
 c) je Hilfsstreifenboot 54 
 d) je Schlauchboot 43 
 e) je Polizeihubschrauber einschließlich Flugpersonal 5 089 
   
8.11.3 Die zusätzlichen Gebühren für den Zeitaufwand richten sich 

nach Tarifstelle 1.  
   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 8.11.3 

a) Die Tarifstelle 1 differenziert zwischen dem 
 Personalkostenanteil und dem Sachkostenanteil. Bei den 
 Tarifstellen 8.1.1, 8.2.1, 8.5, 8.6 und 8.9 ist bei der
 Berechnung der Gebühr nur der Personalkostenanteil zu 
 berücksichtigen. 
b) In Tarifstelle 8 werden Gebühren nach dem Zeitaufwand für 
 jede angefangene halbe Stunde festgesetzt.   

   
8.12 Gebühr für die Vorprüfung, Ergänzung und Weiterleitung 

einer „Anzeige zum Aufbau oder Änderung einer 
Objektfunkanlage“ im BOS-Digitalfunknetz gebührenfrei 
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9 Waffenrechtliche Angelegenheiten  
   
9.1 Zulassung einer Ausnahme von Alterserfordernissen nach § 3 

Absatz 3 des Waffengesetzes  30 bis 60 
   
9.2 Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit nach § 4 Absatz 3 des 

Waffengesetzes 25 
   
9.3 erstmalige Überprüfung des Fortbestehens des Bedürfnisses 

nach § 4 Absatz 4 Satz 1 des Waffengesetzes 25 
   
9.4 anlassbezogene Überprüfung des Bedürfnisses nach § 4 

Absatz 4 Satz 3 des Waffengesetzes 35 
   
 Anmerkung zu den Tarifstellen 9.3 und 9.4 

Auf eine Gebührenerhebung ist in der Regel zu verzichten, 
wenn ein Jagdschein erteilt oder eine Bescheinigung eines 
schießsportlichen Vereins eines anerkannten 
Schießsportverbandes vorgelegt wurde.   

   
9.5 Nachträgliche Auflage nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des 

Waffengesetzes 
25 bis 150 

   
9.6 Anordnung bei erlaubnisfreiem Betrieb einer Schießstätte nach 

§ 9 Absatz 3 des Waffengesetzes 25 bis 150 
   
9.7 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes einschließlich der Erwerbsberechtigung für die 
erste Schusswaffe 70 

   
9.8 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 13 Absatz 2 des Waffengesetzes 
für Jäger einschließlich der Erwerbsberechtigung für die erste 
Kurzwaffe 45 

   
9.9 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 13 Absatz 3 des Waffengesetzes 
für Jäger 30 

   
9.10 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 14 Absatz 2 des Waffengesetzes 
für Sportschützen einschließlich der Erwerbsberechtigung für 
die erste Schusswaffe 50 

   
9.11 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 14 Absatz 4 des Waffengesetzes 
für Sportschützen 60 
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9.12 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 16 Absatz 1 des Waffengesetzes 
für Brauchtumsschützen einschließlich der 
Erwerbsberechtigung für die erste Schusswaffe 50 

   
9.13 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 17 Absatz 2 des Waffengesetzes 
für Waffensammler 250 

   
9.14 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 17 Absatz 3 des Waffengesetzes 
durch Umschreibung der vom Waffensammler hinterlassenen 
Waffenbesitzkarte 150 

   
9.15 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 18 Absatz 2 des Waffengesetzes 
für Waffen- und Munitionssachverständige 150 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.15 

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 des Landesverwaltungskosten-
gesetzes ist bei der Bemessung der Gebühr ausschließlich auf 
den Verwaltungsaufwand abzustellen.  

   
9.16 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 20 Absatz 2 des Waffengesetzes 
für Erben 45 

   
9.17 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen der Anlage 2 Abschnitt 2 Unter-
abschnitt 3 Nummer 1.1 des Waffengesetzes einschließlich der 
Erwerbsberechtigung für die erste Schusswaffe 50 

   
9.18 Eintragen einer Schusswaffe in die Waffenbesitzkarte nach § 10 

Absatz 1a, § 13 Absatz 3 Satz 2, § 14 Absatz 4 Satz 2 oder § 20 
Absatz 2 des Waffengesetzes 20 

   
9.19 Ausstellung eines Folgedokuments für eine bereits vorhandene 

Waffenbesitzkarte in Fällen des § 10 Absatz 1, § 13 Absatz 3, 
§ 14 Absatz 4 oder § 20 Absatz 2 des Waffengesetzes 25 

   
9.20 Ausstellung eines Folgedokuments für eine bereits vorhandene 

Waffenbesitzkarte in Fällen des § 10 Absatz 2 Satz 2, §§ 17 
oder 18 des Waffengesetzes 40 
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9.21 Eintragung einer Erwerbserlaubnis nach § 10 Absatz 1 des 

Waffengesetzes zum Erwerb einer Schusswaffe in eine bereits 
ausgestellte Waffenbesitzkarte 

Gebühr in 
Höhe der 
Gebühr für die 
Ausstellung 
der jeweiligen 
Waffenbesitz-
karte 

   
9.22 Eintragung einer weiteren Person in eine bereits vorhandene 

Waffenbesitzkarte 35 
   
9.23 Ausstellung einer Ersatzausfertigung für ein in Verlust 

geratenes oder unleserliches waffenrechtliches Dokument 25 bis 100 
   
9.24 Korrekturen in Dokumenten, wenn der Fehler nicht durch eine 

Waffenbehörde zu vertreten ist 12 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.24 

Auf eine Gebührenerhebung ist in der Regel zu verzichten, 
wenn ein Jagdschein erteilt oder eine Bescheinigung eines 
schießsportlichen Vereins eines anerkannten 
Schießsportverbandes vorgelegt wurde.  

   
9.25 Ausstellen einer Waffenbesitzkarte nach § 10 Absatz 2 Satz 2 

des Waffengesetzes für einen schießsportlichen Verein oder 
eine jagdliche Vereinigung einschließlich der Erwerbserlaubnis 
für die erste Schusswaffe 60 

   
9.26 Eintragung einer Erwerbserlaubnis in eine Waffenbesitzkarte 

nach § 10 Absatz 2 Satz 2 des Waffengesetzes für einen 
schießsportlichen Verein oder eine jagdliche Vereinigung 50 

   
9.27 Eintragung oder Änderung der verantwortlichen Person nach 

§ 10 Absatz 2 des Waffengesetzes 30 
   
9.28 Eintragung der Berechtigung nach § 10 Absatz 3 Satz 1 des 

Waffengesetzes zum Munitionserwerb 20 
   
9.29 Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins nach § 10 Absatz 3 

Satz 2 des Waffengesetzes einschließlich der Eintragung einer 
Berechtigung zum Munitionserwerb 40 

   
9.30 Eintragung einer Berechtigung zum Munitionserwerb in einen 

Munitionserwerbsschein nach § 10 Absatz 3 Satz 2 des 
Waffengesetzes 30 

   
9.31 Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins nach § 10 Absatz 3 

Satz 2 des Waffengesetzes in Fällen des § 17 Absatz 2 des 
Waffengesetzes für Waffen- und Munitionssammler einschließ- 40 bis 160 
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lich Eintragung einer Berechtigung zum Munitionserwerb 
   
9.32 Eintragung einer Berechtigung zum Munitionserwerb nach § 10 

Absatz 3 Satz 2 des Waffengesetzes in Fällen des § 17 Absatz 2 
des Waffengesetzes für Waffen- und Munitionssammler 
(Änderung/Erweiterung des Sammelthemas) 30 bis 120 

   
9.33 Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins nach § 10 Absatz 3 

Satz 2 des Waffengesetzes in Fällen des § 18 Absatz 2 des 
Waffengesetzes für Waffen- und Munitionssachverständige 
einschließlich Eintragung einer Berechtigung zum 
Munitionserwerb 50 bis 140 

   
9.34 Eintragung einer Berechtigung zum Munitionserwerb nach § 10 

Absatz 3 Satz 2 des Waffengesetzes in Fällen des § 18 Absatz 2 
des Waffengesetzes für Waffen- und Munitionssachverständige 15 bis 50 

   
 Anmerkung zu den Tarifstellen 9.33 und 9.34 

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes ist bei der Bemessung der Gebühr 
ausschließlich auf den Verwaltungsaufwand abzustellen.  

   
9.35 Ausstellung eines Waffenscheins nach § 10 Absatz 4 Satz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 19 des Waffengesetzes für 
gefährdete Personen 150 

   
9.36 Ausstellung eines Waffenscheins nach § 10 Absatz 4 Satz 1 des 

Waffengesetzes in Fällen des § 28 des Waffengesetzes für 
Bewachungsunternehmerinnen und Bewachungsunternehmer 
und ihre Wachpersonen 175 

   
9.37 Verlängerung eines Waffenscheins nach § 10 Absatz 4 Satz 2 

des Waffengesetzes in Fällen des § 19 des Waffengesetzes für 
gefährdete Personen 100 

   
9.38 Verlängerung eines Waffenscheins nach § 10 Absatz 4 Satz 2 

des Waffengesetzes in Fällen des § 28 des Waffengesetzes für 
Bewachungsunternehmerinnen und Bewachungsunternehmer 
und ihre Wachpersonen 150 

   
9.39 Erteilung einer Erlaubnis nach § 10 Absatz 4 Satz 4 des 

Waffengesetzes zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- 
und Signalwaffen (Kleiner Waffenschein) 60 

   
9.40 Erteilung einer Erlaubnis nach § 10 Absatz 5 des 

Waffengesetzes zum Schießen mit einer Schusswaffe 50 bis 200 
   
9.41 Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 des 

Waffengesetzes 35 
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9.42 Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 2 des 

Waffengesetzes 30 
   
9.43 Erteilung einer Ausnahme von den Erlaubnispflichten gemäß 

§ 12 Absatz 5 des Waffengesetzes 30 bis 150 
   
9.44 Erteilung einer Ausnahme vom Erwerbsstreckungsgebot des 

§ 14 Absatz 2 Satz 3 des Waffengesetzes 45 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.44 

Von der Erhebung der Gebühr kann im Einzelfall aus Gründen 
der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz oder 
teilweise abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes).  

   
9.45 Erteilung einer Erwerbserlaubnis nach § 14 Absatz 3 des 

Waffengesetzes für Sportschützen 40 
   
9.46 Ausnahmebewilligung nach § 16 Absatz 2 des Waffengesetzes 

zum Führen von Waffen zur Brauchtumspflege 70 
   
9.47 Erteilung einer Erlaubnis nach § 16 Absatz 3 des 

Waffengesetzes zum Schießen mit einer Schusswaffe zur 
Brauchtumspflege 40 bis 200 

   
9.48 Umschreibung der Waffenbesitzkarte nach einer Änderung des 

Sammelthemas bei Waffensammlern nach § 17 Absatz 2 des 
Waffengesetzes 50 bis 175 

   
9.49 Änderung der Waffenbesitzkarte für Waffen- und 

Munitionssachverständige nach § 18 Absatz 2 des 
Waffengesetzes 100 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.49 

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 des Landesverwaltungskosten-
gesetzes ist bei der Bemessung der Gebühr ausschließlich auf 
den Verwaltungsaufwand abzustellen.  

   
9.50 Eintragung der Sicherung einer Schusswaffe mit einem 

Blockiersystem nach § 20 Absatz 6 des Waffengesetzes 15 
   
9.51 Austragung der Sicherung einer Schusswaffe mit einem 

Blockiersystem nach § 20 Absatz 6 des Waffengesetzes 15 
   
9.52 Zulassung einer Ausnahme nach § 20 Absatz 7 Satz 2 des 

Waffengesetzes je Waffe einer Sammlung 20 
   
9.53 Anordnung einer Kennzeichnung einer Schusswaffe nach § 25 

Absatz 2 des Waffengesetzes 40 
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9.54 Erlaubnis nach § 26 Absatz 1 des Waffengesetzes zur 

nichtgewerbsmäßigen Herstellung, Bearbeitung oder 
Instandsetzung von Schusswaffen 70 bis 200 

   
9.55 Erlaubnis zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer 

Schießstätte nach § 27 Absatz 1 des Waffengesetzes ohne 
Überprüfung nach § 12 Absatz 1 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung für 
a) ortsfeste Schießstätte 
b) ortsveränderliche Schießstätte 

100 bis 600 
50 bis 300 

   
9.56 Bewilligung einer Ausnahme vom Mindestalter nach § 27 

Absatz 4 des Waffengesetzes 35 
   
9.57 Zustimmung zur Überlassung von Schusswaffen oder Munition 

an eine Wachperson nach § 28 Absatz 3 des Waffengesetzes 35 
   
9.58 nachträgliche Aufnahme eines Zusatzes in einen Waffenschein 

nach § 28 Absatz 4 des Waffengesetzes 15 
   
9.59 Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder Munition in den, 

durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes nach den 
§§ 29 bis 31 des Waffengesetzes für 
a) eine Position 
b) zwei bis fünf Positionen 
c) sechs bis zehn Positionen 
d) elf bis 50 Positionen 
e) 51 bis 100 Positionen 
f) über 100 Positionen 

20 
40 
60 
80 
100 
120 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.59 

Eine Position ist 
a) bei Waffen: 
 identische Angaben nach § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung mit Ausnahme 
 der Herstellungsnummer; 
b) bei Munition: 
 identische Angaben nach § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung mit identischem 
 Geschoss.  

   
9.60 Erteilung einer allgemeinen Erlaubnis zum Verbringen von 

Schusswaffen oder Munition zu anderen Waffenhändlern in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach § 31 
Absatz 2 des Waffengesetzes durch Inhaber einer Erlaubnis 
nach § 21 des Waffengesetzes 80 

   
9.61 Erlaubnis zur Mitnahme von Schusswaffen und Munition in 

den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes aus einem 
Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist (Dritt- 35 
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staat), nach § 32 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Waffengesetzes 
   
9.62 Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme von Schusswaffen 

und Munition aus einem Drittstaat nach § 32 Absatz 1 Satz 2 
des Waffengesetzes 35 

   
9.63 Erlaubnis zur Mitnahme von Schusswaffen oder Munition in 

den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes durch die 
Inhaberin oder den Inhaber eines von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union (Mitgliedstaat) ausgestellten Europäischen 
Feuerwaffenpasses (nachfolgend „EFP“ genannt) nach § 32 
Absatz 1 Satz 3 des Waffengesetzes 25 

   
9.64 Verlängerung der Geltungsdauer der Einzelgenehmigung im 

Feld 4 des EFP nach § 32 Absatz 1 Satz 2 des Waffengesetzes 15 
   
9.65 Erteilung einer Erlaubnis für Personen aus einem Drittstaat 

nach § 32 Absatz 4 des Waffengesetzes 20 bis 80 
   
9.66 Ausstellen eines EFP einschließlich Eintragung einer oder 

mehrerer Schusswaffen nach § 32 Absatz 6 des Waffengesetzes 50 
   
9.67 Ausstellung eines Folgedokuments für einen bereits 

vorhandenen EFP nach § 32 Absatz 6 des Waffengesetzes 25 
   
9.68 Eintragen oder Streichen einer oder mehrerer Schusswaffen in 

den oder aus dem EFP nach § 32 Absatz 6 des Waffengesetzes 15 
   
9.69 Änderungen von sonstigen Eintragungen im EFP (z. B. nach 

§ 33 Absatz 1 Satz 3 der Allgemeinen Waffengesetz-
Verordnung) 15 

   
9.70 Eintragung des Überlassens einer Schusswaffe nach § 34 

Absatz 2 Satz 2 des Waffengesetzes 15 
   
9.71 Eintragung des Überlassens mehrerer Schusswaffen nach § 34 

Absatz 2 Satz 2 des Waffengesetzes innerhalb eines 
Überlassungsvorgangs 
a) bis drei Schusswaffen je Schusswaffe 
b) bis sechs Schusswaffen je Schusswaffe 
c) ab sieben Schusswaffen je Schusswaffe 

13 
12 
11 

   
9.72 Eintragung des Überlassens einer Schusswaffe nach § 34 

Absatz 2 Satz 2 des Waffengesetzes zum Zwecke der 
Vernichtung 10 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.72 

Die Eintragung des Überlassens zum Zwecke der Vernichtung 
erfolgt gebührenfrei, sofern der Waffenbestand vollständig 
aufgelöst wird (§ 6 des Landesverwaltungskostengesetzes).  
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9.73 Zulassung von Ausnahmen nach § 35 Absatz 3 Satz 2 des 

Waffengesetzes 30 bis 150 
   
9.74 Kontrolle der Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen 

Schusswaffen, Munition oder verbotenen Schusswaffen nach 
§ 36 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Waffengesetzes 30 bis 100 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.74 

Die Gebühr darf nur einmal innerhalb von acht Jahren erhoben 
werden, es sei denn, die Aufbewahrung von Schusswaffen, 
Munition oder verbotenen Gegenständen entsprach bei der 
Kontrolle nicht den gesetzlichen Anforderungen.  

   
9.75 Anordnung eines höheren Sicherheitsstandards nach § 36 

Absatz 6 des Waffengesetzes zur Aufbewahrung von Waffen 
und Munition 50 bis 200 

   
9.76 Einziehung und Verwertung von Waffen und Munition nach 

§ 37 Absatz 1 Satz 3 und 4 des Waffengesetzes 20 bis 100 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.76 

Von der Erhebung der Gebühren kann im Einzelfall aus 
Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz 
oder teilweise abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes).  

   
9.77 Anordnung zur Vorlage von Waffen oder Munition sowie 

Erlaubnisscheinen oder Ausnahmebewilligungen nach § 39 
Absatz 3 des Waffengesetzes 50 

   
9.78 Sicherstellung einer oder mehrerer verbotener Waffen nach 

§ 40 Absatz 5 Satz 2 des Waffengesetzes 30 bis 100 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.78 

Von der Erhebung der Gebühr kann im Einzelfall aus Gründen 
der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz oder 
teilweise abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes).  

   
9.79 Anordnung eines Besitz- und Erwerbsverbots nach § 41 

Absatz 1 des Waffengesetzes oder Untersagung nach § 41 
Absatz 2 des Waffengesetzes 75 bis 250 

   
9.80 Aufhebung der Anordnung eines Besitz- und Erwerbsverbots 

nach § 41 Absatz 1 oder der Untersagung nach § 41 Absatz 2 
des Waffengesetzes auf Antrag des Betroffenen 75 bis 250 

   
9.81 Zulassung einer Ausnahme nach § 42 Absatz 2 des 

Waffengesetzes vom Verbot des Führens bei öffentlichen 50 bis 100 
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Veranstaltungen 
   
9.82 Anordnung von Maßnahmen nach § 46 Absatz 2 Satz 1 oder 

§ 46 Absatz 3 Satz 1 des Waffengesetzes 50 bis 100 
   
9.83 Sicherstellung von Waffen oder Munition nach § 46 Absatz 2 

Satz 2, § 46 Absatz 3 Satz 2 oder § 46 Absatz 4 Satz 1 des 
Waffengesetzes 50 bis 300 

   
9.84 Einziehung, Verwertung oder Vernichtung von Waffen oder 

Munition nach § 46 Absatz 5 des Waffengesetzes 50 bis 120 
   
9.85 Abnahme der Sachkundeprüfung nach § 2 der Allgemeinen 

Waffengesetz-Verordnung 50 bis 200 
   
9.86 Staatliche Anerkennung von Lehrgängen zur Vermittlung der 

Sachkunde nach § 3 Absatz 2 Satz 1 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung 100 bis 200 

   
9.87 Anerkennung des waffenrechtlichen Teils einer zum Führen 

eines Luft- oder Wasserfahrzeuges berechtigenden staatlichen 
Prüfung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung 100 bis 200 

   
9.88 Zulassung von Ausnahmen von Beschränkungen des Schieß-

betriebs nach § 9 Absatz 2 der Allgemeinen Waffengesetz-
Verordnung 25 bis 100 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 9.88 

Von der Erhebung der Gebühren kann im Einzelfall aus 
Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz 
oder teilweise abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes).  

   
9.89 Festlegung der Anzahl von Aufsichtspersonen auf einer 

Schießstätte nach § 10 Absatz 1 Satz 5 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung, soweit nicht bereits in der Erlaubnis 
nach § 27 Absatz 1 des Waffengesetzes enthalten 20 

   
9.90 Untersagung der Ausübung der Aufsicht auf einer Schießstätte 

nach § 10 Absatz 4 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 50 bis 100 
   
9.91 Überprüfung der Schießstätten nach § 12 Absatz 1 der 

Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 50 bis 300 
   
9.92 Untersagung der Benutzung von Schießstätten nach § 12 

Absatz 2 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 75 
   
9.93 Zulassung einer gleichwertigen Aufbewahrung in einem 

Waffenraum nach § 13 Absatz 5 der Allgemeinen 40 bis 200 
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Waffengesetz-Verordnung 
   
9.94 Zulassung von Abweichungen in Bezug auf die Art oder An-

zahl der aufbewahrten Waffen oder des Sicherheitsbehältnisses 
nach § 13 Absatz 6 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 40 bis 200 

   
9.95 Abweichen von Vorgaben bei Waffen- oder Munitions-

sammlungen gemäß § 13 Absatz 7 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung 40 bis 200 

   
9.96 Absehen von den Anforderungen an die Sicherheitsbehältnisse 

oder an einen Waffenraum gemäß § 13 Absatz 8 der 
Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 40 bis 200 

   
9.97 Zulassung einer abweichenden Aufbewahrung nach § 14 der 

Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 60 bis 300 
   
9.98 Gestattung der Teilnahme an einem Lehrgang im 

Verteidigungsschießen nach § 23 Absatz 2 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung 55 

   
9.99 Untersagung von Lehrgängen im Verteidigungsschießen nach 

§ 25 Absatz 1 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 100 bis 200 
   
9.100 Anordnung der einstweiligen Einstellung einzelner Lehrgänge 

oder Schießübungen nach § 25 Absatz 2 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung 100 bis 200 

   
9.101 Amtshandlungen, insbesondere Prüfungen und Untersuchun-

gen, die im Interesse oder auf Veranlassung der Gebühren-
schuldnerin oder des Gebührenschuldners veranlasst wurden 
und nicht in den Tarifstellen 9.1 bis 9.100 aufgeführt sind 10 bis 500 

9.102 Für folgende Amtshandlungen werden aus Gründen des 
öffentlichen Interesses keine Gebühren erhoben: 
a) Zulassung einer Ausnahme nach § 20 Absatz 7 Satz 1 des 
 Waffengesetzes, 
b) Sicherstellung von Waffen oder Munition gemäß § 37 
 Absatz 1 Satz 2 des Waffengesetzes nach Anzeige der 
 Inbesitznahme, 
c) Anordnung zur Unbrauchbarmachung oder Überlassung 
 von Waffen oder Munition nach § 37 Absatz 1 Satz 2 und 
 § 40 Absatz 5 Satz 2 des Waffengesetzes, 
d) Bescheinigung über die Berechtigung zum Erwerb und 
 Besitz von Waffen oder Munition und zum Führen von 
 Waffen nach § 55 Absatz 2 des Waffengesetzes, 
e) Bescheinigung für Staatsgäste und andere Besucher nach 
 § 56 des Waffengesetzes. 

 

   
10 Vorschriften zur Abwehr der von Hunden ausgehenden 

Gefahren 
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10.1 Hundehalterverordnung  
   
10.1.1 Feststellung der Gefährlichkeit von Hunden nach § 2 Absatz 2 

der Hundehalterverordnung 70 bis 215 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 10.1.1 

Von der Erhebung der Gebühr kann im Einzelfall aus Gründen 
der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz oder 
teilweise abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes). 

 

   
10.1.2 Ausstellung einer Bescheinigung über den Nachweis des 

Nichtvorliegens gefahrdrohender Eigenschaften gemäß § 2 
Absatz 3 Satz 4 der Hundehalterverordnung, je Hund 50 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 10.1.2 

Von der Erhebung der Gebühr kann im Einzelfall aus Gründen 
der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz oder 
teilweise abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes). 

 

   
10.1.3 Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis nach § 4 

Absatz 1 der Hundehalterverordnung, je Hund 75 
   
10.1.4 Erlass einer Untersagungsverfügung nach § 4 Absatz 5 Satz 1 

und § 10 Absatz 2 der Hundehalterverordnung 85 bis 130 
   
10.1.5 Sicherstellung von Tieren nach § 4 Absatz 5 Satz 3 und § 4 

Absatz 5 Satz 6 der Hundehalterverordnung 55 bis 125 
   
10.1.6 Abnahme der Sachkundeprüfung nach § 5 der 

Hundehalterverordnung 50 bis 130 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 10.1.6 

Die Gebühr wird auch erhoben, wenn die Sachkundeprüfung 
nach § 5 der Hundehalterverordnung ohne Verschulden der 
Prüfbehörde und ohne ausreichende Entschuldigung des 
Antragstellers am festgesetzten Termin nicht stattfinden konnte 
oder abgebrochen werden musste. 

 

   
10.1.7 Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen nach § 7 

Absatz 4 der Hundehalterverordnung 35 bis 130 
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 10.1.7 

Von der Erhebung der Gebühr kann im Einzelfall aus Gründen 
der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz oder 
teilweise abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes). 
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10.1.8 Maßnahmen, insbesondere Prüfungen und Untersuchungen, die 

im Interesse oder auf Veranlassung der Gebührenschuldnerin 
oder des Gebührenschuldners vorgenommen werden und nicht 
unter den Tarifstellen 10.1.1 bis 10.1.7 aufgeführt sind 35 bis 235 

   
10.2 Vollzug der Vorschriften über Hundeverbringungs- und 

-einfuhrbeschränkungen  
   
10.2.1 Überwachungsmaßnahmen nach § 3 des Hundeverbringungs- 

und -einfuhrbeschränkungsgesetzes 10 bis 500 
   
10.2.2 Genehmigung einer Verlängerung des vorübergehenden 

Aufenthalts nach § 2 Absatz 3 Satz 2 der Hundeverbringungs- 
und -einfuhrverordnung, je Hund 20 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 10.2.2 

Von der Erhebung der Gebühr kann im Einzelfall aus Gründen 
der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz oder 
teilweise abgesehen werden (§ 6 des Landesverwaltungs-
kostengesetzes).  

   
10.2.3 Anordnungen nach § 4 Satz 1 Nummer 1 oder 3 der 

Hundeverbringungs- und -einfuhrverordnung, je Hund 25 bis 100 
   
10.2.4 Beschlagnahme von Hunden nach § 4 Satz 1 Nummer 2 der 

Hundeverbringungs- und -einfuhrverordnung, je Hund 25 bis 100 
   
10.2.5 Unterbringung von Hunden nach § 4 Satz 1 Nummer 2 der 

Hundeverbringungs- und -einfuhrverordnung, je Hund für jeden 
angefangenen Tag 10 

   
11 Grundstücksangelegenheiten  
   
11.1 Erteilung einer Genehmigung nach § 2 der 

Grundstücksverkehrsordnung 
2 Promille des 
Grundstücks-
wertes 

 a) mindestens 50 
 b) höchstens 250 
   
11.2 Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch, den weiteren 

enteignungsrechtlichen Fachgesetzen sowie Maßnahmen 
nach dem Enteignungsgesetz für das Land Mecklenburg-
Vorpommern  

   
11.2.1 Enteignungsbeschluss gemäß § 113 des Baugesetzbuches  
   
11.2.1.1 Stattgebender Enteignungsbeschluss 900 bis 

2 800 
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11.2.1.2 Ablehnender Enteignungsbeschluss 50 bis 500 
   
11.2.1.3 Nachtragsbeschluss  50 bis 250 
   
11.2.2 Entschädigungsfestsetzungsbeschluss 850 bis 

2 600 
   
11.2.3 Vorabentscheidung gemäß § 112 Absatz 2 des 

Baugesetzbuches 
750 bis  
2 300 

   
11.2.4 Vorzeitige Besitzeinweisung 800 bis  

2 000 
11.2.5 Beurkundung einer Teileinigung 50 bis 500 
   
11.2.6 Beurkundung einer Einigung  2 Promille der 

vereinbarten 
Entschädigung 

 mindestens 50 
   
11.2.7 Ausführungsanordnung gemäß § 117 des Baugesetzbuches 50 bis 250 
   
11.2.8 Aufhebung des Enteignungsbeschlusses gemäß § 120 des 

Baugesetzbuches 25 bis 250 
   
11.2.9 Änderung oder Aufhebung des Besitzeinweisungsbeschlusses 

außerhalb des Rechtsmittelverfahrens – soweit nicht Bestandteil 
eines ablehnenden Enteignungsbeschlusses (Tarifstelle 
11.2.1.2) 50 bis 250 

   
11.2.10 Verlängerung des Laufs der Verwendungsfrist  25 bis 250 
   
11.2.11 Einstellungsbeschluss 50 bis 250 
   
11.2.12 Auslagen  
   
 Folgende Auslagen sind nach § 10 Absatz 1 Satz 4 des 

Landesverwaltungskostengesetzes nicht in die 
Verwaltungsgebühr mit einbezogen: 
1. die Entschädigung der ehrenamtlichen Beisitzer der 
 Enteignungsbehörde, 
2. Portoauslagen. 

 

   
12 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure  
   
12.1 Bestellung zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 

nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes über die Berufsordnung der 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure im Land 
Mecklenburg-Vorpommern 522 
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12.2 Bestellung als Vertreter eines Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieurs nach § 11 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes 
über die Berufsordnung der Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieure im Land Mecklenburg-Vorpommern 181 

   
13 Statistik  
   
 Anmerkung zu Tarifstelle 13 

Für schriftliche Auskünfte oder Sonderaufbereitungen und 
Datenlieferungen zu Gunsten von Stellen der amtlichen 
Statistik können aus Gründen der Billigkeit oder des 
öffentlichen Interesses Gebühren und Auslagen ermäßigt oder 
erlassen werden (§ 6 des Landesverwaltungskostengesetzes).  

   
13.1 schriftliche Auskünfte oder Sonderaufbereitungen  nach 

Zeitaufwand 
   
13.2 zusätzliche Kosten beim Einsatz von elektronischer 

Datenverarbeitung 
auf der Basis 
der Rech-
nungslegung 
des mit der 
Leistung 
beauftragten 
Dritten 

   
14 Fundsachen  
   
14.1 Verwahrung von Fundsachen  
 a) im Wert bis zu 10 Euro 1 
 b) im Wert von 10,01 bis 25 Euro 1,50 
 c) im Wert von 25,01 bis 50 Euro 3,50 
 d) im Wert von 50,01 bis 150 Euro 4,50 
 e) im Wert über 150 Euro 4,50 zuzüglich 

1 Prozent für 
den über 
150 Euro 
hinaus-
gehenden 
Mehrwert 

   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 14.1 

Gebühren und Auslagen werden vom Finder nicht erhoben, 
wenn er auf das Recht des Eigentumerwerbs nach § 973 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der zuständigen Behörde 
nach § 976 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches verzichtet 
hat. Aus Gründen der Billigkeit können dem Finder Gebühren 
und Auslagen ermäßigt oder erlassen werden (§ 6 des Landes-
verwaltungskostengesetzes).  
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14.2 Bescheinigungen und sonstige schriftliche Auskünfte in 

Fundangelegenheiten 6 
   
15 Amtshandlungen beim Vollzug der Strahlenschutz-

verordnung (nachfolgend „StrlSchV“ genannt) und des 
Atomgesetzes (nachfolgend „AtG“ genannt)  

   
15.1 Vollzug der StrlSchV  
   
15.1.1 Entscheidung über Antrag auf Umgang mit umschlossenen 

radioaktiven Stoffen bezüglich Energiewerke Nord GmbH 
(nachfolgend „EWN GmbH“ genannt) am Standort Lubmin 
gemäß § 7 Absatz 1 StrlSchV 

100 bis  
60 000 

   
15.1.2 Entscheidung über Antrag auf Umgang mit offenen 

radioaktiven Stoffen bezüglich EWN GmbH am Standort 
Lubmin gemäß § 7 Absatz 1 StrlSchV 

100 bis  
400 000 

   
15.1.3 Entscheidung bezüglich EWN GmbH am Standort Lubmin 

aufgrund § 15 Absatz 1 StrlSchV 
250 bis 
6 000 

   
15.1.4 Freigabeerteilung bezüglich EWN GmbH am Standort Lubmin 

gemäß § 29 Absatz 2 StrlSchV 
nach 
Zeitaufwand 

   
15.1.5 Verfahrensfestlegung bezüglich EWN GmbH am Standort 

Lubmin gemäß § 29 Absatz 4 StrlSchV 
100 bis  
25 000 

   
15.1.6 Feststellung der Voraussetzungen zur Freigabe bezüglich EWN 

GmbH am Standort Lubmin gemäß § 29 Absatz 6 StrlSchV 
nach 
Zeitaufwand 

   
15.1.7 Prüfung, Bescheinigung und Entziehung der Fachkunde 

bezüglich EWN GmbH am Standort Lubmin gemäß § 30 
Absatz 1 und 2 StrlSchV 

100 bis  
1 500 

   
15.1.8 Feststellung bezüglich EWN GmbH am Standort Lubmin 

gemäß § 32 Absatz 1 Satz 2 StrlSchV 
100 bis  
1 500 

   
15.1.9 Entscheidung zu Strahlenschutzbereichen aufgrund § 36 

Absatz 3 Satz 1 StrlSchV 
100 bis  
1 500 

   
15.1.10 Entscheidung zu Strahlenschutzbereichen aufgrund § 36 

Absatz 2 Satz 3, § 36 Absatz 3 Satz 2 und § 37 Absatz 1 
Satz 2 StrlSchV 

100 bis  
1 500 

   
15.1.11 Ausnahme gemäß § 40 Absatz 1 Satz 3 StrlSchV 100 bis  

1 500 
   
15.1.12 Registrierung von Strahlenpässen bezüglich EWN GmbH am 

Standort Lubmin gemäß § 40 Absatz 2 Satz 1 StrlSchV 30 bis 60 
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15.1.13 Anerkennung von Aufzeichnungen über die 

Strahlenexpositionen gemäß § 40 Absatz 2 Satz 3 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.14 Anordnung von Inkorporationsmessungen gemäß § 40 

Absatz 5 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.15 Bestimmung, Festlegung und Anordnung bezüglich EWN 

GmbH am Standort Lubmin gemäß § 41 StrlSchV 
100 bis  
1 000 

   
15.1.16 Festlegung der Erstreckung von Kontrollmaßnahmen gemäß 

§ 44 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 Satz 4 StrlSchV auf 
Überwachungsbereiche 

100 bis  
1 000 

   
15.1.17 Gestattung von Ausnahmen gemäß § 45 Absatz 2 StrlSchV 100 bis 400 
   
15.1.18 Festlegung gemäß § 47 Absatz 3 und 5 StrlSchV 100 bis  

2 000 
   
15.1.19 Befreiung von Mitteilungspflichten gemäß § 48 Absatz 1 

Nummer 2 Satz 2 StrlSchV 
100 bis 
2 600 

   
15.1.20 Anordnung gemäß § 48 Absatz 2 und 3 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.21 Zulassung gemäß § 55 Absatz 1 Satz 3 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.22 Festlegung gemäß § 55 Absatz 3 Satz 3 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.23 Zulassung einer beruflichen Strahlenexposition gemäß § 56 

Satz 2 StrlSchV  
100 bis  
1 000 

   
15.1.24 Zulassung von Ausnahmen der Dosisbegrenzung gemäß § 57 

Satz 2 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.25 Zulassung von Strahlenexpositionen gemäß § 58 Absatz 1 

Satz 1 StrlSchV 
100 bis  
2 500 

   
15.1.26 Abkürzung der Frist gemäß § 60 Absatz 3 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.27 Anordnung arbeitsmedizinischer Vorsorge gemäß § 60 

Absatz 4 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.28 Entscheidung gemäß § 62 Absatz 1 StrlSchV 100 bis  

1 000 
   
15.1.29 Anordnung gemäß § 63 Absatz 2 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.30 Anordnung und Festlegung gemäß § 66 Absatz 4 StrlSchV 100 bis  

6 000 
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15.1.31 Befreiung gemäß § 70 Absatz 5 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.32 Zustimmung gemäß § 73 Absatz 2 Satz 2 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.33 Anordnung und Festlegung gemäß § 74 Absatz 1 

Satz 1 StrlSchV 
100 bis  
1 000 

   
15.1.34 Zulassung gemäß § 76 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 

Satz 1 StrlSchV 
100 bis  
1 000 

   
15.1.35 Anordnung und Genehmigung gemäß § 77 Satz 1 StrlSchV 100 bis  

6 000 
   
15.1.36 Zulassung einer weiteren beruflichen Strahlenexposition gemäß 

§ 95 Absatz 5 Satz 2 StrlSchV 
100 bis  
1 000 

   
15.1.37 Zulassung einer Ausnahme vom Beschäftigungsverbot gemäß 

§ 95 Absatz 6 Satz 2 StrlSchV 100 bis 500 
   
15.1.38 Festlegung der Messmethoden und Messverfahren sowie von 

Ersatzdosen gemäß § 95 Absatz 10 StrlSchV 
100 bis  
1 000 

   
15.1.39 Verfahrensfestlegung nach § 97 Absatz 3 StrlSchV 100 bis  

1 000 
   
15.1.40 Entlassung gemäß § 98 Absatz 1 StrlSchV 100 bis  

5 000 
   
15.1.41 Anordnung gemäß § 99 Satz 2 StrlSchV 100 bis  

2 500 
   
15.1.42 Befreiung von der Pflicht der Entfernung von radioaktiven 

Verunreinigungen von Grundstücken gemäß § 101 Absatz 3 
StrlSchV 

100 bis  
2 500 

   
15.1.43 Anordnung gemäß § 102 StrlSchV 100 bis  

2 500 
   
15.1.44 Anordnung gemäß § 113 StrlSchV 100 bis  

10 000 
   
15.1.45 Gestattung gemäß § 14 StrlSchV 100 bis  

10 000 
   
15.2 Gebühren für den Strahlenschutz bei Maßnahmen der 

staatlichen Aufsicht gemäß § 19 AtG beim Umgang mit 
radioaktiven Stoffen 

 

   
15.2.1 Messung und Untersuchung zur Überwachung der Ableitung 

und Ausbreitung radioaktiver Stoffe 
100 bis  
20 000 
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15.2.2 Prüfung nicht genehmigungsbedürftiger Änderungen von 

Genehmigungen gemäß § 7 StrlSchV 
100 bis  
60 000 

   
15.2.3 Anordnung von Maßnahmen aufgrund sicherheitstechnisch 

bedeutsamer Abweichungen vom bestimmungsgemäßen 
Betrieb 

100 bis  
15 000 

   
15.2.4 Wiederkehrende Prüfung für Anlagen mit Genehmigung nach 

§ 7 StrlSchV 
100 bis  
15 000 

   
15.2.5 sonstige Überprüfung und Kontrolle, soweit die Hinzuziehung 

von Sachverständigen geboten ist 
100 bis  
60 000 

   
15.2.6 Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen gemäß 

§ 12b AtG 60 bis 500 
   
15.3  Leistungen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie gemäß § 48 Absatz 1 StrlSchV  
   
15.3.1 Gammaspektrometrische Einzelnuklidbestimmung 205 bis 500 
   
15.3.2 Alpha-Gesamt 150 bis 300 
   
15.3.3 Alphaspektrometrische Einzelnuklidbestimmung 570 bis  

1 500 
   
15.3.4 Strontium (Sr-89 oder Sr-90) 685 bis  

890 
   
15.3.5 LSC (Tritium) 150 bis 180 
   
15.3.6 Eisen-55/Nickel-63 595 bis 610 
   
15.3.7 Einsatz Messfahrzeug (ein Mitarbeiter, höchstens einen Tag) 65 bis 435 
   
15.3.8 Einsatz Messfahrzeug (zwei Mitarbeiter, höchstens einen Tag) 120 bis 645 
   
15.3.9 Probenentnahme 60 bis 555 
   
15.3.10 Dosisleistungsmessung (Gamma-ODL) 35 bis 85 
   
15.3.11 Dosisleistungsmessung (Neutronen-ODL) 65 bis 155 
   
15.3.12 Dosisleistungsmessung (Gamma-ODL, nuklidspezifisch) 185 bis 320 
   
15.3.13 Oberflächenkontamination (direkt) 80 bis 130 
   
15.3.14 Oberflächenkontamination (Wischtest) 70 bis 150 
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15.3.15 In-situ-Gammaspektrometrie 645 bis  

1 015 
15.3.16 Luftschwebstoffsammlung (mit/ohne Jodsammlung) 150 bis 175 
   
16 Anordnungen nach dem Gräberstättengesetz  
   
16.1 Anordnungen nach § 3 Absatz 2 des Gräberstättengesetzes 50 bis 200 
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Artikel 1

Die	Verordnung	über	den	elektronischen	Rechtsverkehr	in	Meck-
lenburg-Vorpommern	vom	18.	Dezember	2008	(GVOBl.	M-V	2009	
S.	 53),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Verordnung	 vom	 16.	 Januar	 2017	
(GVOBl.	M-V	S.	6,	16)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 In	§	3	Nummer	3	wird	die	Angabe	„§	2	Absatz	4	Nummer	5“	
durch	die	Angabe	„§	2	Absatz	4	Nummer	3“	ersetzt.

2.	 Die	Anlage	zu	§	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	Nummer	8	werden	in	der	Spalte	„Verfahrensbereich“	
die	Wörter	 „,	 für	das	Beschwerdeverfahren	gemäß	§	71	
Absatz	1	GBO	ist	der	elektronische	Rechtsverkehr	eröff-
net“	angefügt.

b)	 Folgende	Nummern	14	bis	32	werden	angefügt:

Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den elektronischen  
Rechtsverkehr in Mecklenburg-Vorpommern*

Vom 20. März 2017

Aufgrund

1.	 des	§	46c	Absatz	2	Satz	1	des	Arbeitsgerichtsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	2.	Juli	1979	(BGBl.	I	S.	853,	1036),	
das	zuletzt	durch	Artikel	19	Absatz	6	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234,	3329)	geändert	worden	ist,	in	Ver-
bindung	mit	§	1	Nummer	4	der	Ermächtigungsübertragungslandesverordnung	Justiz	vom	11.	Oktober	2006	(GVOBl.	M-V	S.	755),	
die	zuletzt	durch	Artikel	2	der	Verordnung	vom	17.	Dezember	2015	(GVOBl.	M-V	S.	642,	643)	geändert	worden	ist,

2.	 des	§	52a	Absatz	1	Satz	1	und	2	der	Finanzgerichtsordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	28.	März	2001	(BGBl.	I	S.	442,	
2262;	2002	I	S.	679),	die	zuletzt	durch	Artikel	8	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2222,	2224)	geändert	worden	ist,	
in	Verbindung	mit	§	1	Nummer	18	der	Ermächtigungsübertragungslandesverordnung	Justiz,

3.	 des	§	81	Absatz	4	Satz	1	und	2	der	Grundbuchordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1114),	
die	zuletzt	durch	Artikel	16	des	Gesetzes	vom	21.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2591,	2601)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	
§	1	Nummer	20	der	Ermächtigungsübertragungslandesverordnung	Justiz,

4.	 des	§	89	Absatz	4	Satz	1	und	2	der	Schiffsregisterordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1133),	
die	zuletzt	durch	Artikel	156	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474,	1498)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	
§	1	Nummer	33	der	Ermächtigungsübertragungslandesverordnung	Justiz,

5.	 des	§	65a	Absatz	1	Satz	1	und	2	des	Sozialgerichtsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	23.	September	1975	(BGBl.	I	
S.	2535),	das	zuletzt	durch	Artikel	20	Absatz	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234,	3333)	geändert	worden	ist,	
in	Verbindung	mit	§	1	Nummer	34	der	Ermächtigungsübertragungslandesverordnung	Justiz,

6.	 des	§	14	Absatz	4	Satz	1	und	2	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Ge-
richtsbarkeit	vom	17.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2586,	2587),	das	zuletzt	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	1.	März	2017	(BGBl.	I		
S.	386)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	1	Nummer	17	der	Ermächtigungsübertragungslandesverordnung	Justiz,

7.	 des	§	130a	Absatz	2	Satz	1	der	Zivilprozessordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	5.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3202;	
2006	I	S.	431;	2007	I	S.	1781),	die	zuletzt	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	21.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2591,	2595)	geändert	
worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	1	Nummer	43	der	Ermächtigungsübertragungslandesverordnung	Justiz,

verordnet	das	Justizministerium:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	18.	Dezember	2008;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	B	310	-	4	-	4
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„14. Amtsgericht	Ludwigslust alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-	
und	Grundbuchsachen,	für	das	Beschwerde-
verfahren	gemäß	§	71	Absatz	1	GBO	ist	der	
elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

04.04.2017

15. Landessozialgericht		
Mecklenburg-Vorpommern

alle	Verfahrensarten 04.04.2017

16. Amtsgericht	Schwerin alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-	
und	Grundbuchsachen,	für	das	Beschwerde-
verfahren	gemäß	§	71	Absatz	1	GBO	ist	der	
elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

25.04.2017

17. Sozialgericht	Neubrandenburg alle	Verfahrensarten 03.05.2017

18. Sozialgericht	Schwerin alle	Verfahrensarten 03.05.2017

19. Amtsgericht	Waren/Müritz alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-	
und	Grundbuchsachen,	für	das	Beschwerde-
verfahren	gemäß	§	71	Absatz	1	GBO	ist	der	
elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

16.05.2017

20. Sozialgericht	Rostock alle	Verfahrensarten 30.05.2017

21. Amtsgericht	Wismar alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-	
und	Grundbuchsachen,	für	das	Beschwerde-
verfahren	gemäß	§	71	Absatz	1	GBO	ist	der	
elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

13.06.2017

22. Finanzgericht		
Mecklenburg-Vorpommern

alle	Verfahrensarten 04.07.2017

23. Oberlandesgericht	Rostock alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-	und	Ordnungs-
widrigkeitensachen

04.07.2017

24. Amtsgericht	Rostock alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-,	
Schiffsregister-	und	Grundbuchsachen,	für	
das	Beschwerdeverfahren	gemäß	§	71	
Absatz	1	GBO,	§	75	Absatz	1	SchRegO	ist	
der	elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

18.07.2017

25. Amtsgericht	Greifswald alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-	
und	Grundbuchsachen,	für	das	Beschwerde-
verfahren	gemäß	§	71	Absatz	1	GBO	ist	der	
elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

05.09.2017

26. Amtsgericht	Pasewalk alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-	
und	Grundbuchsachen,	für	das	Beschwerde-
verfahren	gemäß	§	71	Absatz	1	GBO	ist	der	
elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

26.09.2017

27. Arbeitsgericht	Rostock alle	Verfahrensarten 10.10.2017

28. Landesarbeitsgericht		
Mecklenburg-Vorpommern

alle	Verfahrensarten 10.10.2017
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29. Amtsgericht	Neubrandenburg alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-	
und	Grundbuchsachen,	für	das	Beschwerde-
verfahren	gemäß	§	71	Absatz	1	GBO	ist	der	
elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

17.10.2017

30. Arbeitsgericht	Schwerin alle	Verfahrensarten 07.11.2017

31. Arbeitsgericht	Stralsund alle	Verfahrensarten 07.11.2017

32. Amtsgericht	Stralsund alle	Verfahrensarten,	mit	Ausnahme	der	
Verfahren	in	Straf-,	Ordnungswidrigkeiten-	
und	Grundbuchsachen,	für	das	Beschwerde-
verfahren	gemäß	§	71	Absatz	1	GBO	ist	der	
elektronische	Rechtsverkehr	eröffnet

14.11.2017“

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	20.	März	2017

Die Justizministerin 
Katy Hoffmeister
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